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Auch wenn Marksuhl keine „Stadt“ ist, dennoch gibt es hier einen Stadtpark.

Dieser wird gerne zur Erkundung der heimischen Natur von Kindergartenkindern genutzt und auch 
sonst wird dieser von Jung und Alt sehr geschätzt.

Im Marksuhler Stadtpark findet neben den Tieren und Pflanzen auch der Mensch einen Erholungsort: 
zum Spazierengehen, Verweilen oder auch zum Picknicken.

Vor einiger Zeit führte der Förderverein „Groß für Klein“ hier eine Veranstaltung zum „Weltbienentag“ 
durch, die zahlreiche Besucher in den Wald lockte.

Näheres im Innenteil.

Ein kleiner Stadtpark in MarksuhlEin kleiner Stadtpark in Marksuhl
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RUFNUMMERN UND ÖFFNUNGSZEITEN

Wilhelmstraße 53
99834 Gerstungen
Tel.:  ........................................................  036922-245-0
Fax:  ...................................................  036922-245-500

E-Mail: info@gerstungen.de
Internet: www.gerstungen.de

www.facebook.com/Gerstungen

Eine telefonische Terminvergabe für alle Ämter der Gemein-
deverwaltung ist vorab erforderlich.

Bürgerservicebüro Gerstungen
Markt 13
Montag  ..................................... geschlossen oder nach Vereinbarung
Dienstag  .......................................  09.00 - 12.00 und 14.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch  ................................. geschlossen oder nach Vereinbarung
Donnerstag  .................................  09.00 - 12.00 und 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag  ............................................................................... 09.00 - 12.00 Uhr

Bürgerbüro  .....................................................................  036922-245-210
Einwohnermeldeamt  .................................................  036922-245-212
Ordnungsamt  ........................................................  036922-245-220
Friedhofsverwaltung  .................................................  036922-245-812
(nach telefonischer Vereinbarung)

Bürgerservicestelle Marksuhl
Bahnhofstraße 1
Montag  ................................................... 09.00 - 12.00 und 14.00 - 18.00
Dienstag  .................................. geschlossen oder nach Vereinbarung
Mittwoch  ................................. geschlossen oder nach Vereinbarung
Donnerstag  .......................................... 09.00 - 12.00 und 14.00 - 18.00
Freitag  ...................................... geschlossen oder nach Vereinbarung

Einwohnermeldeamt  
und Friedhofsverwaltung  .................................... 036922-245-213

Rathaus Gerstungen
Wilhelmstraße 53
Montag  ....................................................................................... geschlossen
Dienstag  .......................................  09.00 - 12.00 und 14.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch  ................................................................................... geschlossen
Donnerstag  .................................  09.00 - 12.00 und 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag  ............................................................................... 09.00 - 12.00 Uhr

Sprechzeit des Bürgermeisters Tim Rommert
im Rathaus Gerstungen oder in der Bürgerservicestelle  
Marksuhl nach vorheriger telefonischer Vereinbarung
im Sekretariat möglich:   036922-245-101

Standesamt  ............................................................  036922-245-241
Liegenschaftsverwaltung  ........................................ 036922-245-421
Wohnungsverwaltung  ..............................................  036922-245-602
Bauverwaltung  ............................................................. 036922-245-401
Ortsteilbürgermeister Marksuhl - Heiko Ißleib
jeden letzten Montag im Monat .............................. 16.00 - 18.00 Uhr
im Schloss Marksuhl
telefonisch erreichbar unter .............................................  0173-9734112
Ortsteilbürgermeister Lauchröden - Uwe Müller
jeden 1. Montag im Monat  ......................................... 17.30 - 19.00 Uhr
im Dorfgemeinschaftshaus
Ortsteilbürgermeisterin Oberellen - Caterina Körner
telefonisch erreichbar unter  ............................................ 036925 60122

Ortsteilbürgermeisterin Unterellen - Annemarie Rimbach
jeden 1. Donnerstag im Monat  ................................  17.00 - 18.00 Uhr
Pfarrgasse 35
Ortsteilbürgermeisterin Neustädt - Veronika Führer
jeden 2. Mittwoch im Monat .....................................  17.00 - 18.00 Uhr
Ortsteilbürgermeister Sallmannshausen - Jens Schwedes
donnerstags  ....................................................................  15.00 - 17.00 Uhr
Ortsteilbürgermeister Eckardtshausen - Dieter Scheuch
jeden 1. Dienstag im Monat  ......................................  18.00 - 19.00 Uhr
Ortsteilbürgermeister Wolfsburg-Unkeroda - Holger Fuß
jeden 1. Mittwoch im Monat in einer geraden Woche
im Dorfgemeinschaftshaus  .......................................  17.00 - 18.00 Uhr
in dringenden Fällen ..........................................................  0173-8920880
Ortsteilbürgermeister Förtha - Frank Michalowski
telefonisch erreichbar unter  ............................................ 0163-2027887
Ortsteilbürgermeister Burkhardtroda - Uwe Rodeck
telefonisch erreichbar unter  ........................................... 036925-90700

Sprechzeiten Eigenbetrieb Gemeindewerke Gerstungen
Wilhelmstr. 45, 99834 Gerstungen
Tel. ..........................................................................................  036922-245-711
Dienstag  .......................................  09.00 - 12.00 und 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag  .................................  09.00 - 12.00 und 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag  ............................................................................... 09.00 - 12.00 Uhr
Werkleiter
Herr Lippold Büro:  .................................................. 036922-245-710
Wasser/Abwasser - Bereich Gemeinde Gerstungen
Herr Biehl  ................................................................................ 0175-1849264
Herr Trümper  ........................................................................  0170-7816570
Herr Golle  ............................................................................. 0151-61368143

Herr Ziehn Büro:  ...................................................  036922-245703
Mobil:  ...................................................  0160-5320608

Wasser/Abwasser - Bereich ehem. Gemeinde Marksuhl
und ehem. Gemeinde Wolfsburg-Unkeroda

Herr Kallenbach Büro:  ...................................................  036922-245702
Mobil:  .................................................  0151-16048960

Bereitschaft für Wasser/Abwasser
(nach Dienstende in Notfällen)  .................................. 036922-245-701

(Bauhof, Grünflächen etc.)
Tel. Büro Grün & Service  ............................................  036922-245-821
Bereitschaftstelefone:
Bereich Bauhof Gerstungen  .......................................  036922-245-897
Bereich Bauhof Eltetal  ..................................................  036922-245-898
Bereich Bauhof Marksuhl/WUK  .................................  036922-245-899
Sprechzeiten der Friedhofs- und 
Grünflächenverwaltung  ............................................... 036922-245-812

Dienstag: (im Bürgerbüro Gerstungen)  09.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag: (in Marksuhl)  14.00 - 18.00 Uhr

Grünschnittannahmestellen in der Gemeinde
Grünschnittannahmestelle GERSTUNGEN
an der Siloanlage Gerstungen
Grünschnittannamestelle MARKSUHL
am Lagerplatz des ehem. Raiffeisenmarktes,  
Bahnhofstraße 36
Öffnung: 1. April bis 25. November 2023 jeweils
Mittwoch  13 - 17 Uhr (ab Nov. 16 Uhr)
Samstag  9 - 13 Uhr
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Gerstunger Wohnungsbau GmbH
Wilhlemstraße 53, 99834 Gerstungen
Tel.  ........................................................................................  036922-245-602
E-Mail:  wohnung@gerstungen.de
Dienstag  ............................................ 09.00 - 12.00 u. 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag  .......................................09.00 - 12.00 u. 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag  ............................................................................... 09.00 - 12.00 Uhr

Bibliothek Gerstungen  ........................................  036922-245-251

E-Mail: bliothek@gerstungen.de
Internet www.bibliothek.gerstungen.de
Öffnungszeiten:
Dienstag  ...................................  09.00 - 12.00 Uhr u. 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag  ..................................................................... 14.00 - 18.00 Uhr
Freitag  .......................................  09.00 - 12.00 Uhr u. 14.00 - 18.00 Uhr

Bibliothek Marksuhl  .............................................  036922-245-252

E-Mail: bibliothek@gerstungen.de
Öffnungszeiten:
Montag  ..................................  09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag  .........................  09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr

Werratalmuseum Gerstungen 036922-245-261
Sophienstraße 4

E-Mail: museum@gerstungen.de
Dienstag - Sonntag ......................................................... 14.00 - 17.00 Uhr
Besichtigungen und Führungen sind außerhalb der Öffnungs-
zeiten nach Vereinbarung möglich.

Burgmuseum Ruine Brandenburg
Das Burgmuseum in der Kemenate mit Aussichtsplattform wird 
ehrenamtlich betrieben:
April bis September: sonntags 11.00 - 17.00 Uhr
(bei Verfügbarkeit Aufsichtspersonal)
Das Gelände der Ruine Brandenburg lädt auch außerhalb der 
Öffnungszeiten ein zum Verweilen und Erkunden.
Zusätzliche Führungen können individuell mit der Schlossver-
waltung vereinbart werden: 0176 / 56 95 83 52.
www.die-brandenburg.de
Die Schlossverwaltung ist erreichbar unter der 0176-56958352.

E-Mail: info@die-brandenburg.de

Wichtige Rufnummern  
und Öffnungszeiten
Polizei Notruf  110
Polizei-Sprechstunde  
im Bürgerbüro Gerstungen, Markt 13
KOBB  036922-41103
Dienstag  16.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag  10.00 - 12.00 Uhr
Feuerwehr Notruf  112
Ortsbrandmeister, S. Knapp  0160-90228717
Stellv. Wehrführer Gerstungen, C. Rieche 0173-7254396
Wehrführer Untersuhl, St. Rudloff   036922-37961
Wehrführer Neustädt, A. Göpel  01512-6985779
Wehrführer Lauchröden, M. Bartossek   0174-2717390
Wehrführer Oberellen, St. Poppe   0172-2864556
Wehrführer Marksuhl, S. Knapp   0160-90228717
Wehrführer Förtha, D. Morgenweck   0174-3724398
Wehrführer W.-Unkeroda, D. Rauscher   0152-28412026
Stellv. Wehrführer Unterellen, M. Steinhäuser  01515-7153334
Erdgasversorgung für Lauchröden, Gerstungen, 
Untersuhl, Marksuhl, Meileshof und Burkhardtroda
EAM Netz GmbH
Dienstleistungen durch Thüringer Energienetze
Entstörungsdienst Gas Tag und Nacht  
gebührenfrei   0800 6861177
Erdgasversorgung für Unterellen, Oberellen, Förtha, 
Wolfsburg-Unkeroda und Eckardtshausen
OHRA-Energie GmbH
Entstörungsdienst Tag und Nacht  03622-6216
TEAG Thüringer Energie AG
Kundenservice  03641-817-1111
TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co.KG
Strörungsdienst Strom  0800-686-1166 (24 h)
Bereitschaftstelefon (nach Dienstende für Notfälle der  
Wasserversorgung/Abwasserbehandlung)  036922-245-701
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Herausgeber: Einheitsgemeinde Gerstungen 
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genpreisliste. Vom Kunden vorgegebene HKS-Farben bzw. Sonderfarben werden von uns aus 4-c Farben gemischt. Dabei können Farbabweichungen 
auftreten, genauso wie bei unterschiedlicher Papierbeschaffenheit. Deshalb können wir für eine genaue Farbwiedergabe keine Garantie übernehmen. 
Diesbezügliche Beanstandungen verpflichten uns zu keiner Ersatzleistung. Verlagsleiter: Mirko Reise Erscheinungsweise: 14-täglich, kostenlos an alle 
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Hinweis: Für den Inhalt in diesem Blatt eventuell abgedruckter Wahlwerbung und/oder Anzeigen mit politischem Inhalt ist ausschließlich die jeweilige 
Partei/politische Gruppierung verantwortlich.

Nächster Redaktionsschluss
Mittwoch, 2. August 2023 (12 Uhr)

Nächste Erscheinung
Freitag, 11. August

Redaktion Amtsblatt, Tel. 036922/245-202
E-Mail: wz@gerstungen.de
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BEREITSCHAFTSDIENSTE

Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst
bundesweit erreichbar über die: .............................................. 116 117
Bei lebensbedrohlichen Zuständen: ............................................... 112

Wilhelmstraße 76 („Spitze“)

HNO Praxis
Frau Dr. med. Galina Vogt
Facharzt für HNO-Heilkunde
Tel.  ................................................................................... 036922-428376

Praxis für Gynäkologie
Die Praxis für Gynäkologie ist momentan nicht besetzt.

Praxis für Hauterkrankungen/Allergien
Die Praxis für Dermatologie ist bis auf Weiteres nicht besetzt.

Dr. Marcus Barth, FA für Allgemeinmedizin und 
manuelle Medizin / Chirotherapie
Wilhelmstraße 76, Gerstungen,
Tel.  ...........................................................................................036922-439139

Frau Kathrin Lohse, FÄ für Innere Medizin
Markt 11, Gerstungen
Tel.  ........................................................................................... 036922-133939

Dr. med. Stefan Katzmann,  
Dr. med. Ute Katzmann -  
Fachärzte für Allgemeinmedizin
Lindenstraße 24, Wolfsburg-Unkeroda
Tel. .............................................................................................  036925/61488

Am 10.08. und 11.08.2023 findet keine Sprechstunde statt.

Frau Dr. medic. Ariadna-Delia Luncan,  
Fachärztin für Allgemeinmedizin
Bahnhofstr. 32 im OT Marksuhl .............................Tel. 036925 / 60496

Tierärztliche Versorgung
Tierarztpraxis Jan Börner
Am Bach 86 A, Untersuhl  ........................  Tel. 036922-20509 o. 31700
www.tierarztpraxisboerner.de

Bereitschaftsdienste der Zahnärzte
Zentrales Notdiensttelefon ......................................................... 116 117

Dr. med. dent. Birgit Baldofski
Großgasse 25, Oberellen,  ......................................... Tel. 036925-61316
Dr. med. dent. Wolfgang Baldofski
Wilhelmstraße 78, Gerstungen  ............................... Tel. 036922-20217
Dr. med. dent. Michael Haas
Schillerstr. 1, Gerstungen  ...........................................Tel. 036922-20208
Zahnarztpraxis Michael Höch
Berkaer Straße 5, 99837 Berka/W.,
OT Herda  ......................................................................... Tel. 036922-20885
Zahnarztpraxis Heidi Kaiser
Schwanengasse 1, Berka/Werra  ............................. Tel. 036922-20344
Zahnarztpraxis Dr. Daniela Bode
Mühlwiese 2, Förtha ....................................................Tel. 036925-90885
Zahnarztpraxis Dr. med. dent. Johannes Neubauer
Bahnhofstr. 32, Marksuhl ...........................................Tel. 036925-60292

Bundesweiter Apotheken-Notdienst
Informationen zu diensthabenden Apotheken erhalten Sie unter 
der kostenlosen Rufnummer:

0800-0022833.

Bereitschaftsdienste der Apotheken
Storchen-Apotheke Gerstungen Tel.: 036922-2670
Apotheke im Riete Marksuhl Tel.: 036925-60490
Hessen-Apotheke Obersuhl Tel.: 06626-8011
Schwan-Apotheke Berka/Werra Tel.: 036922-2410
Glückauf-Apotheke Heringen Tel.: 06624-359
Brücken-Apotheke Heringen Tel.: 06624-92220
Der Dienst beginnt um 08.00 Uhr des genannten Tages und 
endet 08.00 Uhr des folgenden Tages.

Bereitschaftsdienst
Freitag, 28. Juli Schwan-Apotheke, Berka/W.
Samstag, 29. Juli Apotheke im Riete, Marksuhl
Sonntag, 30. Juli Apotheke im Riete, Marksuhl
Montag, 31. Juli Hessen-Apotheke, W.-Obersuhl
Dienstag, 1. August Storchen-Apotheke, Gerstungen
Mittwoch, 2. August Glückauf-Apotheke, Heringen
Donnerstag, 3. August Schwan-Apotheke, Berka/W.
Freitag, 4. August Glückauf-Apotheke, Heringen
Samstag, 5. August Hessen-Apotheke, W.-Obersuhl
Sonntag, 6. August Hessen-Apotheke, W.-Obersuhl
Montag, 7. August Storchen-Apotheke, Gerstungen
Dienstag, 8. August Brücken-Apotheke, Heringen
Mittwoch, 9. August Schwan-Apotheke, Berka/W.
Donnerstag, 10. August Glückauf-Apotheke, Heringen
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AMTLICHER TEIL

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Öffentliche Bekanntmachung
Der Gemeinderat der Einheitsgemeinde Gerstungen hat in seiner 
Sitzung am 29.06.2023 die

• 1. Änderung der Aufwandentschädigungssatzung der 
Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Gerstungen und die

• Satzung der Gemeinde Gerstungen über die Freiwillige 
Feuerwehr

beschlossen. Gemäß § 21 Abs. 1 Thüringer Gemeinde- und Land-
kreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO -) ver-
öffentlichen wir diese im Amtsblatt der Gemeinde Gerstungen 
Nr. 15-2023.

Gemeinde Gerstungen, den 20.07.2023
Tim Rommert
Bürgermeister

Satzung der Gemeinde Gerstungen über die Freiwillige Feuerwehr
Aufgrund des § 19 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) 
in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 
(GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
05. Oktober 2022 (GVBl. S. 414, 415), des § 14 Abs. 1 des Thüringer 
Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den 

Katastrophenschutz (ThürBKG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 05. Februar 2008 (GVBl. S. 22), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. November 2020 (GVBl. S. 
559) hat der Gemeinderat der Gemeinde Gerstungen in seiner 
Sitzung am 29.06.2023 folgende

Feuerwehrsatzung
beschlossen:

§ 1
Organisation, Bezeichnung

(1) Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Gerstungen ist als 
öffentliche Feuerwehr (§ 3 Abs. 1 und § 9 Abs. 1 ThürBKG) eine 
rechtlich unselbständige gemeindliche Einrichtung (§ 10 Abs. 3 
ThürBKG).
Sie führt die Bezeichnung „Freiwillige Feuerwehr Gerstungen“ 
und besteht aus den nachfolgenden Ortsteilfeuerwehren:
„Freiwillige Feuerwehr Gerstungen - Ortsteil Gerstungen“
„Freiwillige Feuerwehr Gerstungen - Ortsteil Gerstungen/
Untersuhl“
„Freiwillige Feuerwehr Gerstungen - Ortsteil Neustädt“
„Freiwillige Feuerwehr Gerstungen - Ortsteil Lauchröden“
„Freiwillige Feuerwehr Gerstungen - Ortsteil Unterellen“
„Freiwillige Feuerwehr Gerstungen - Ortsteil Oberellen“
„Freiwillige Feuerwehr Gerstungen - Ortsteil Marksuhl“
„Freiwillige Feuerwehr Gerstungen - Ortsteil Förtha“
„Freiwillige Feuerwehr Gerstungen - Ortsteil Wolfsbug-Unkeroda“
(2) Die Ortsteilfeuerwehren stehen unter der Leitung eines Wehr-
führers. Gesamtleiter der Freiwilligen Feuerwehr Gerstungen ist 
der Ortsbrandmeister.
(3) Zur Gewinnung der notwendigen Anzahl von Feuerwehran-
gehörigen bedienen sie sich der Unterstützung der Feuerwehr-
vereine (§ 18).

§ 2
Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr

(1) Die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr Gerstungen um-
fassen den abwehrenden Brandschutz, die technische Unfallhilfe 
sowie die Hilfeleistung bei anderen Vorkommnissen im Sinne der 
§§ 1 und 9 ThürBKG und die Sicherheitswache (§ 22 ThürBKG).
(2) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hat die Gemeinde Gerstungen 
die aktiven Feuerwehrangehörigen nach den geltenden Feuer-
wehr-Dienstvorschriften und sonstigen einschlägigen Vor-
schriften aus- und fortzubilden.

§ 3
Gliederung der Ortsteilfeuerwehren

(1) Die Ortsteilfeuerwehren gliedern sich in die folgenden Ab-
teilungen:

1. Einsatzabteilung
2. Alters- und Ehrenabteilung
3. Jugendabteilung
4. Frauengruppe

§ 4
Persönliche Ausrüstung, Anzeigepflichten bei Schäden

(1) Die Feuerwehrangehörigen haben die empfangene persön-
liche Ausrüstung pfleglich zu behandeln und nach dem Aus-
scheiden aus dem Feuerwehrdienst zurückzugeben. Für ver-
lorengegangene oder durch außerdienstlichen Gebrauch 
beschädigte oder unbrauchbar gewordene Teile der Ausrüstung 
kann die Gemeinde Ersatz verlangen.
(2) Die Feuerwehrangehörigen haben dem Einsatz- bzw. Übungs-
leiter sowie dem Wehrführer unverzüglich anzuzeigen:

- im Dienst erlittene Körper- und Sachschäden,
- Verluste der oder Schäden an der persönlichen oder 

sonstigen Ausrüstung.
Soweit Ansprüche für oder gegen die Gemeinde in Frage 
kommen, ist die Anzeige an die Gemeindeverwaltung weiterzu-
leiten.

§ 5
Aufnahme in die Ortsteil-Einsatzabteilungen

der Freiwilligen Feuerwehr Gerstungen
(1) Die Einsatzabteilungen setzen sich zusammen aus den 
aktiven Angehörigen der jeweiligen Ortsteilfeuerwehr. In die Ein-
satzabteilungen können Personen mit besonderen Fähigkeiten 
und Kenntnissen zur Beratung der Freiwilligen Feuerwehr auf-
genommen werden (Fachberater).
(2) Als aktive Feuerwehrangehörige können in der Regel nur 
Personen aufgenommen werden, die ihren Wohnsitz in der Ge-
meinde Gerstungen haben (Einwohner) oder regelmäßig für Ein-
sätze in der Gemeinde Gerstungen zur Verfügung stehen. Sie 
müssen den Anforderungen des Feuerwehrdienstes geistig und 
körperlich gewachsen sein. Sie müssen das 16. Lebensjahr voll-
endet haben und dürfen in der Regel das 60. Lebensjahr nicht 
überschritten haben. Soweit es zur Erfüllung der Aufgaben der 
Gemeinde nach § 3 ThürBKG erforderlich ist, kann auf Antrag des 
Feuerwehrangehörigen die Ausübung des Feuerwehrdienstes 
in der Einsatzabteilung bis zur Vollendung des 67. Lebensjahres 
durch den Bürgermeister zugelassen werden, soweit die er-
forderliche geistige und körperliche Einsatzfähigkeit in diesem 
Fall jährlich durch ärztliches Attest nachgewiesen wird (§ 13 Abs. 
1 ThürBKG).
(3) Zur Übernahme von Ämtern und Funktionen bedarf es 
grundsätzlich der erforderlichen Ausbildung und Qualifikation. 
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§ 8
Ordnungsmaßnahmen

Verletzt ein Angehöriger der Einsatzabteilung seine Dienstpflicht, 
so können der Ortsbrand-meister und der jeweilige Wehrführer 
im Einvernehmen mit dem jeweiligen Feuerwehr-ausschuss ihm

a) eine Ermahnung,
b) einen mündlichen Verweis

aussprechen.
Die Ermahnung wird unter vier Augen ausgesprochen. Vor dem 
Verweis ist dem Betroffenen Gelegenheit zur schriftlichen oder 
mündlichen Stellungnahme zu geben.

§ 9
Alters- und Ehrenabteilung

(1) In die Alters- und Ehrenabteilung wird unter Überlassung der 
Dienstkleidung übernommen, wer wegen Erreichens der Alters-
grenzen gem. § 5 Abs. 2, dauernder Dienstunfähigkeit oder aus 
sonstigen wichtigen persönlichen Gründen aus der Einsatzab-
teilung ausscheidet.
(2) Die Zugehörigkeit zur Alters- und Ehrenabteilung endet

a) durch Austritt, der schriftlich gegenüber dem jeweiligen 
Wehrführer erklärt werden muss,

b) durch Entpflichtung (§ 6 Abs. 3 Satz 1 gilt entsprechend),
c) durch Tod.

(3) Angehörige der Alters- und Ehrenabteilung können zu Mit-
gliedern des jeweiligen Feuerwehrausschusses gewählt werden.

§ 10
Jugendabteilung

(1) Die Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr der Ge-
meinde Gerstungen führen den Namen „Jugendfeuerwehr“. Sie 
werden in Verbindung mit dem Namen des jeweiligen Ortsteils 
wie folgt bezeichnet:
Jugendfeuerwehr - Ortsteil Gerstungen
Jugendfeuerwehr - Ortsteil Gerstungen/Untersuhl
Jugendfeuerwehr - Ortsteil Neustädt
Jugendfeuerwehr - Ortsteil Lauchröden
Jugendfeuerwehr - Ortsteil Unterellen
Jugendfeuerwehr - Ortsteil Oberellen
Jugendfeuerwehr - Ortsteil Marksuhl
Jugendfeuerwehr - Ortsteil Förtha
Jugendfeuerwehr - Ortsteil Wolfsbug-Unkeroda.
(2) Die Jugendfeuerwehr untersteht als Bestandteil der Frei-
willigen Feuerwehr der fachlichen Aufsicht und der Betreuung 
durch den Ortsbrandmeister als Gesamtleiter, der sich dazu des 
Gemeindejugendfeuerwehrwartes bedient und der jeweiligen 
Wehrführer, die sich dazu der einzelnen Jugendfeuerwehrwarte 
bedienen.
(3) Die Jugendfeuerwehren der Freiwilligen Feuerwehr der Ge-
meinde Gerstungen sind der freiwillige Zusammenschluss von 
Kindern und Jugendlichen im Alter vom vollendeten 6. Lebens-
jahr bis - in der Regel - zum vollendeten 16. Lebensjahr. Sie ge-
stalten ihr Jugendleben als selbständige Abteilung der Ortsteil-
feuerwehren nach ihrer eigenen Jugendordnung.

§ 11
Ortsbrandmeister, stellvertretender Ortsbrandmeister,
Gemeindejugendfeuerwehrwart, stellvertretender Ge-

meindejugendfeuerwehrwart
(1) Gesamtleiter der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde 
Gerstungen ist der Ortsbrandmeister.
(2) Der Ortsbrandmeister wird von den Angehörigen aller Ein-
satzabteilungen auf die Dauer von fünf Jahren gewählt.
(3) Die Wahl findet grundsätzlich anlässlich einer gemeinsamen 
Hauptversammlung (§ 16) der Freiwilligen Feuerwehr der Ge-
meinde Gerstungen statt.
(4) Gewählt werden kann nur, wer der Einsatzabteilung der Frei-
willigen Feuerwehr der Gemeinde Gerstungen angehört und die 
erforderlichen Fachkenntnisse durch erfolgreichen Besuch der 
nach der ThürFwOrgVO vorgeschriebenen Lehrgänge besitzt.
(5) Der Ortsbrandmeister wird zum Ehrenbeamten auf Zeit der 
Gemeinde Gerstungen ernannt. 

Darüber hinaus müssen Führungskräfte der Freiwilligen Feuer-
wehr Gerstungen Einwohner der Gemeinde Gerstungen sein.
(4) Die Aufnahme in die Ortsteilfeuerwehr ist schriftlich beim zu-
ständigen Wehrführer zu beantragen. Minderjährige haben mit 
dem Aufnahmeantrag die schriftliche Zustimmungserklärung 
ihrer gesetzlichen Vertreter vorzulegen.
(5) Bei Zweifeln über die geistige oder körperliche Tauglichkeit 
kann die Vorlage einer amtsärztlichen Bescheinigung verlangt 
werden.
(6) Auf Vorschlag des jeweiligen Wehrführers und des Ortsbrand-
meisters entscheidet der Bürgermeister über die Aufnahme und 
verpflichtet den ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen durch 
Handschlag zur ordnungsgemäßen Erfüllung seiner Aufgaben (§ 
13 Abs. 3 ThürBKG).
(7) Die Verpflichtung, den Empfang des Feuerwehrausweises 
und der Feuerwehrsatzung bestätigt der Feuerwehrangehörige 
durch seine Unterschrift.

§ 6
Beendigung der Angehörigkeit zu einer Einsatzabteilung

(1) Die Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung endet mit

a) der Vollendung des 60. Lebensjahres bzw.
b) in den Fällen des § 13 Abs. 1 S. 2 ThürBKG spätestens mit Voll-

endung des 67. Lebensjahres
c) dem Austritt,
d) der Entpflichtung,
e) dem Tod.

(2) Der Austritt muss schriftlich gegenüber dem jeweiligen Wehr-
führer erklärt werden.
(3) Der Bürgermeister kann einen Angehörigen einer Ortsteil-
einsatzabteilung aus wichtigem Grund nach Anhörung des 
jeweiligen Wehrführers und des Ortsbrandmeisters, entpflichten 
(§ 13 Abs. 5 ThürBKG). Ein wichtiger Grund ist insbesondere das 
mehrfache unentschuldigte Fernbleiben vom Einsatz, von der 
Ausbildung oder bei angesetzten Übungen.

§ 7
Rechte und Pflichten der Angehörigen Einsatzabteilung

(1) Die Angehörigen der Einsatzabteilung wählen aus ihrer Mitte 
den Wehrführer, den stellvertretenden Wehrführer sowie die Mit-
glieder des Feuerwehrausschusses.
(2) Die Angehörigen der Einsatzabteilungen haben die in § 2 be-
zeichneten Aufgaben nach Anweisung des Ortsbrandmeisters 
oder der sonst zuständigen Vorgesetzten gewissenhaft durchzu-
führen.

Sie haben insbesondere

a) die für den Dienst geltenden Vorschriften und Weisungen 
(z. B. Dienstvorschriften, Ausbildungsvorschriften, Unfallver-
hütungsvorschriften) sowie Anweisungen des Orts-brand-
meisters oder der sonst zuständigen Vorgesetzten zu be-
folgen,

b) bei Alarm sofort zu erscheinen und den für den Alarmfall 
geltenden Anweisungen und Vorschriften Folge zu leisten,

c) am Unterricht, an Übungen und sonstigen dienstlichen Ver-
anstaltungen teilzunehmen.

Die jeweiligen Wehrführer haben dies in einem Dienstbuch 
nachzuweisen und es auf Verlangen dem Ortsbrandmeister zur 
Einsicht vorzulegen.
(3) Neu aufgenommene Feuerwehrangehörige dürfen vor 
Abschluss der feuerwehrtechnischen Ausbildung (Trupp-
mannausbildung Teil 1 und Teil 2 abgeschlossen) nur im Zu-
sammenwirken mit ausgebildeten und erfahrenen aktiven 
Feuerwehrangehörigen bei Übungs- und Schulungsdiensten 
eingesetzt werden.
(4) Absätze 2 und 3 gelten nicht für die Fachberater im Sinne des 
§ 5 Abs. 1 Satz 2.
(5) Für Tätigkeiten im Feuerwehrdienst außerhalb des Gemeinde-
gebietes gilt § 3 Abs. 2 der Thüringer Feuerwehr-Entschädigungs-
verordnung (ThürFwEntschVO).
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(2) Der Ortsbrandmeister beruft die Sitzungen des Wehrführer-
ausschusses ein. Er hat innerhalb von zwei Wochen eine Wehr-
führerausschusssitzung einzuberufen, wenn dies von mehr 
als der Hälfte der Mitglieder des Ausschusses schriftlich unter 
Angabe von Gründen beantragt wird. Über die Sitzungen des 
Wehrführerausschusses ist eine Niederschrift zu fertigen. Die 
Sitzungen sind nichtöffentlich. Der Vorsitzende kann jedoch 
weitere Angehörige der einzelnen Abteilungen der Ortsteil-
feuerwehren oder andere Personen zu Sitzungen einladen.

§ 14
Feuerwehrausschüsse

(1) Zur Unterstützung und Beratung der Wehrführer bei der Er-
füllung ihrer Aufgaben wird für die Orteilfeuerwehren der Ge-
meinde Gerstungen je ein Feuerwehrausschuss gebildet.
(2) Der Feuerwehrausschuss besteht aus dem Wehrführer als Vor-
sitzenden, seinem Stellvertreter, den Zug- bzw. Gruppenführern, 
dem Gerätewart, dem Jugendfeuerwehrwart, einem Vertreter 
der Alters- und Ehrenabteilung und (soweit vorhanden) einer 
Vertreterin der Frauengruppe.
(3) Die Wahl des Gerätewartes, des Jugendfeuerwehrwartes, eines 
Vertreters der Alters- und Ehrenabteilung sowie einer Vertreterin 
der Frauengruppe erfolgt in einer Jahreshauptversammlung (§ 
15 Abs. 1) auf die Dauer von fünf Jahren. Die Wahlberechtigung 
ist wie folgt geregelt: Alle Angehörigen der Einsatzabteilung 
wählen den Gerätewart und den Jugendfeuerwehrwart, die An-
gehörigen der Alters- und Ehrenabteilung ihren Vertrer und die 
Mitglieder der Frauengruppe ihre Vertreterin.
(4) Der Jugendfeuerwehrwart soll mindestens 18 Jahre alt sein. Er 
muss Angehöriger der jeweiligen Einsatzabteilung sein und soll 
den Gruppenführerlehrgang an einer Landesfeuerwehrschule 
mit Erfolg abgelegt sowie einen Lehrgang an einer Jugend-
bildungsstätte besucht haben. Sollte die Mitgliedsstärke der 
jeweiligen Jugendfeuerwehr 20 Kinder/Jugendliche übersteigen, 
kann ein stellvertrender Jugendfeuerwehrwart berufen werden. 
Die Berufung erfolgt durch den Bürgermeister auf Vorschlag des 
jeweiligen Wehrführers. Wenn die Zahl der Angehörigen der 
Jugendfeuerwehr wieder unter den Wert von 20 fällt, erfolgt 
innerhalb eines Quartals die Abberufung des weiteren Jugend-
feuerwehrwartes. Die Abberufung wird am Ende eines Quartals 
wirksam, in dem sie erfolgt ist.
(5) Die jeweiligen Wehrführer als Vorsitzende berufen die 
Sitzungen des Feuerwehrausschuss ein. Sie haben den jeweiligen 
Feuerwehrausschuss innerhalb von zwei Wochen einzuberufen, 
wenn dies mehr als die Hälfte seiner Mitglieder schriftlich mit Be-
gründung beantragt. Die Sitzungen sind nichtöffentlich. Die Vor-
sitzenden können jedoch Angehörige der einzelnen Abteilungen 
der Ortsteilfeuerwehren oder andere Personen zu Sitzungen ein-
laden.
(5) Der Ortsbrandmeister, sofern er nicht nach Absatz 2 den Vor-
sitz führt, und sein Stellvertreter haben das Recht, jederzeit an 
Sitzungen teilzunehmen. Sitzungstermine sind ihnen rechtzeitig 
bekannt zu geben. Über die Sitzungen des jeweiligen Feuer-
wehrausschusses ist eine Niederschrift zu fertigen.

§ 15
Jahreshauptversammlungen der Ortsteilfeuerwehen

(1) Unter dem Vorsitz des jeweiligen Wehrführers findet jährlich 
eine getrennte Jahreshauptversammlung der Ortsteilfeuerwehr 
statt.
(2) Die Jahreshauptversammlung wird vom jeweiligen Wehr-
führer einberufen. Er hat einen Bericht über das abgelaufene Jahr 
zu erstatten.
(3) Eine Jahreshauptversammlung ist innerhalb von zwei Wochen 
einzuberufen, wenn dies mindestens ein Drittel der Mitglieder der 
Einsatzabteilung schriftlich unter Angabe von Gründen verlangt.
(4) Zeitpunkt, Ort und Tagesordnung jeder Jahreshauptver-
sammlung sind den Angehörigen der jeweiligen Ortsteilfeuer-
wehr, dem Ortsbrandmeister, dem Bürgermeister sowie dem 
Ortsteilbürgermeister mindestens zwei Wochen vorher schrift-
lich bekannt zu geben.
(5) Stimmberechtigt in der Jahreshauptversammlung sind die An-
gehörigen der jeweiligen Einsatzabteilungen. Die Versammlung 
ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel der Angehörigen 
der jeweiligen Einsatzabteilung anwesend ist. 

Er ist verantwortlich für die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen 
Feuerwehr der Gemeinde Gerstungen und die Ausbildung 
ihrer Angehörigen. Er hat für die ordnungsgemäße Ausstattung 
sowie für die Instandhaltung der Einrichtungen und Anlagen der 
Ortsteilfeuerwehren der Gemeinde Gerstungen zu sorgen, die 
zentrale Erfassung und Planung von Anschaffungen der einzel-
nen Ortsteilfeuerwehren zu koordinieren und mit den jeweiligen 
Wehrführern abzustimmen sowie den Bürgermeister in allen 
Fragen des Brandschutzes zu beraten. Bei der Erfüllung dieser 
Aufgaben haben ihn der stellvertretende Ortsbrandmeister und 
der Wehrführerausschuss der Freiwilligen Feuerwehr der Ge-
meinde Gerstungen zu unterstützen.
(6) Der stellvertretende Ortsbrandmeister hat den Ortsbrand-
meister bei Verhinderung zu vertreten. Er wird von den An-
gehörigen aller Einsatzabteilungen auf die Dauer von fünf Jahren 
gewählt. Die Wahl findet nach Möglichkeit in der gleichen Ver-
sammlung statt, in der der Ortsbrandmeister gewählt wird. 
Andernfalls hat der Bürgermeister so rechtzeitig eine Ver-
sammlung der Angehörigen aller Einsatzabteilungen einzu-
berufen, dass binnen zwei Monaten nach Freiwerden der Stelle 
die Wahl eines stellvertretenden Ortsbrandmeisters stattfinden 
kann. Der stellvertretende Ortsbrandmeister wird zum Ehren-
beamten auf Zeit der Gemeinde Gerstungen ernannt.
(7) Für die Wahl des Gemeindejugendfeuerwartes gelten die 
Regelungen der Absätze 2 bis 4 entsprechend. Der Gemeinde-
jugendfeuerwehrwart soll mindestens 18 Jahre alt sein. Er muss 
Angehöriger der Einsatzabteilung sein und soll den Gruppen-
führerlehrgang an einer Landesfeuerwehrschule mit Erfolg ab-
gelegt sowie einen Lehrgang an einer Jugendbildungsstätte be-
sucht haben.
(8) Für den stellvertretenden Gemeindejugendfeuerwehr-
wart gelten die Regelungen des Absatzes 6, Sätze 1 bis 4 ent-
sprechend.

§ 12
Wehrführer, stellvertretender Wehrführer

(1) Die Wehrführer führen ihre Ortsteilfeuerwehr nach Weisung 
des Ortsbrandmeisters. Sie werden von den aktiven Angehörigen 
ihrer Ortsteilfeuerwehr grundsätzlich in einer Jahreshauptver-
sammlung (§ 15 Abs. 1) auf die Dauer von fünf Jahren gewählt. Ge-
wählt werden kann nur, wer der jeweiligen Einsatzabteilung der 
Ortsteilfeuerwehr angehört und die erforderlichen Fachkennt-
nisse durch erfolgreichen Besuch der nach der ThürFwOrgVO 
vorgeschriebenen Lehrgänge besitzt. Die Wehrführer sind ver-
antwortlich für die Einsatzbereitschaft ihrer Fahrzeuge sowie 
die ordnungsgemäße Ausrüstung ihrer Einsatzabteilung, regel-
mäßiger Schulungen, Aus- und Fortbildungen sowie aller feuer-
wehrtechnischen Belange in ihrer Ortsteilfeuerwehr.
(2) Die stellvertretenden Wehrführer haben die Wehrführer 
im Verhinderungsfalle zu vertreten. Sie werden von den An-
gehörigen der jeweiligen Einsatzabteilung grundsätzlich in einer 
Jahreshauptversammlung der Ortsteilfeuerwehr (§ 15 Abs. 1) 
auf die Dauer von fünf Jahren gewählt. Gewählt werden kann 
nur, wer der Einsatzabteilung der jeweiligen Ortsteilfeuerwehr 
angehört und die erforderlichen Fachkenntnisse durch erfolg-
reichen Besuch der nach der ThürFwOrgVO vorgeschriebenen 
Lehrgänge besitzt.
(3) Für die Wehrführer und deren Stellvertreter gilt § 11 Abs. 5 
Satz 1 entsprechend.
(4) Sollte der Ortsbrandmeister gleichzeitig Wehrführer einer 
Ortsteilfeuerwehr sein, kann für diese Ortsteilfeuerwehr nach 
Abstimmung im Wehrführerausschuss neben dem stellver-
tretenden Wehrführer ein weiterer Stellvertreter für die Dauer 
der Amtszeit des Ortsbrandmeisters gewählt werden. § 12 Ab-
sätze 2 und 3 gelten entsprechend.

§ 13
Wehrführerausschuss

(1) Die Gemeinde Gerstungen hat eine Freiwillige Feuerwehr, 
welche aus 9 Ortsteilfeuerwehren besteht. Deshalb wird ein 
Wehrführerausschuss gebildet, der aus dem Orts-brandmeister, 
seinem Stellvertreter, den Wehrführern und deren Stellvertretern 
sowie dem Gemeindejugendfeuerwehrwart besteht und die 
Aufgabe hat, sämtliche Angelegenheiten des Brandschutzes und 
der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Gerstungen zu ko-
ordinieren.
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Bei Beschlussunfähigkeit ist eine zweite Versammlung nach Ab-
lauf einer Woche einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl 
der anwesenden Angehörigen der jeweiligen Einsatzbeteiligung 
beschlussfähig ist. Beschlüsse der Jahreshauptversammlung 
werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Die Jahres-
hauptversammlung beschließt auf entsprechenden Antrag im 
Einzelfall darüber, ob eine Abstimmung geheim erfolgen soll.

§ 16
Gemeinsame Hauptversammlung

(1) Unter Vorsitz des Ortsbrandmeisters findet jährlich eine ge-
meinsame Hauptversammlung aller Ortsteilfeuerwehren der Ge-
meinde Gerstungen statt. Bei dieser Versammlung hat der Orts-
brandmeister einen Bericht über das abgelaufene Jahr zu erstatten.
(2) Die gemeinsame Hauptversammlung wird vom Ortsbrand-
meister einberufen. Sie ist innerhalb von zwei Wochen einzu-
berufen, wenn dies mindestens ein Drittel der Mitglieder aller 
Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde 
Gerstungen schriftlich unter Angabe von Gründen verlangt.
(3) § 15 Abs. 4 und 5 gelten entsprechend.

§ 17
Wahlhandlung

(1) Die nach dem ThürBKG und nach dieser Satzung durchzu-
führenden Wahlen werden von einem Wahlleiter geleitet, den 
die jeweilige Versammlung bestimmt.
(2) Die Wahlberechtigten sind vom Zeitpunkt und Ort der Wahl 
mindestens zwei Wochen vorher schriftlich zu verständigen. Hin-
sichtlich der Beschlussfähigkeit der Versammlung gilt § 15 Abs. 5 
Satz 2 und 3 entsprechend.
(3) Es wird einzeln nach Stimmenmehrheit gewählt. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet das Los.
(4) Gewählt wird schriftlich und geheim. Wenn nur ein Bewerber 
zur Wahl steht und die Wahlberechtigten einstimmig zustimmen, 
kann durch Handzeichen gewählt werden.
(5) Über sämtliche Wahlen ist eine Niederschrift anzufertigen. Die 
Niederschrift über die Wahl des Ortsbrandmeisters sowie seines 
Stellvertreters ist innerhalb von zwei Wochen nach der Wahl dem 
Bürgermeister zur Ernennung zum Ehrenbeamten sowie zur Vor-
lage an den Gemeindetrat zu übergeben.

§ 18
Feuerwehrvereine

Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde 
Gerstungen können sich zu privatrechtlichen Feuerwehrver-
einen zusammenschließen. Näheres regeln die Vereinsatzungen 
der jeweiligen Feuerwehrvereine.

§ 19
Ehrungsordnung

Die Ehrungen aktiver Feuerwehrangehöriger erfolgen gemäß 
der Ehrungsordnung der Gemeinde Gerstungen in der jeweils 
gültigen Fassung.

§ 20
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Feuerwehr-Satzung der Gemeinde 
Gerstungen vom 02. Februar 2005 außer Kraft.

Gerstungen, den 20.07.2023
Tim Rommert
Bürgermeister

Die Satzung wurde der Rechtsaufsichtsbehörde des Wartburg-
kreises vorgelegt. Mit Schreiben vom 19.07.2023, eingegangen 
am 19.07.2023, wurde der sofortigen Bekanntmachung gemäß § 
21 Absatz 3 Satz 3 ThürKO zugestimmt.

Hinweis gemäß § 21 Abs. 4 ThürKO:
Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften, die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung 
betreffen, können gegenüber der Gemeinde Gerstungen 
geltend gemacht werden. Sie sind schriftlich unter Angabe der 
Gründe geltend zu machen. Werden solche Verstöße nicht inner-
halb einer Frist von einem Jahr geltend gemacht, so sind diese 
Verstöße unbeachtlich.

Gerstungen, den 20.07.2023
Tim Rommert
Bürgermeister

1. Änderung der Satzung zur Regelung der Aufwandsentschädigung 
für die Ehrenbeamten und ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, die ständig zu besonderen 
Dienstleistungen herangezogen werden, der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Gerstungen sowie 
deren Ortsteilwehren (Aufwandsentschädigungssatzung) vom 04.12.2020
Aufgrund des § 19 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 2 Abs. 1 und 2 der 
Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 05. Oktober 2022 (GVBl. 
S. 414, 415) und des § 2 der Thüringer Feuerwehr-Entschädigungs-
verordnung (ThürFwEntschVO) vom 26. Oktober 2019 (GVBl. S. 
457), zuletzt geändert durch Verordnung vom 13.10.2020 (GVBl. 
S. 543) hat der Gemeinderat der Gemeinde Gerstungen am 
29.06.2023 die nachstehende Satzung beschlossen:

I. Satzungsänderungen

1. Der § 2 Abs. 5 wird wie folgt gefasst:
(5) Gemeindewarte (u. a. für die Alarm- und Einsatzplanung, 
für die Bedienung, Wartung und Pflege der Informations- und 
Kommunikationsmittel, für die statistische Datenerfassung, für 
den Sicherheitsbeauftragten der Feuerwehren, für den Atem-
schutz, der Gemeindejugendfeuerwehrwart) erhalten eine 
monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 50,00 Euro.

2. Der § 2 Abs. 6 wird wie folgt gefasst:
(6) Die Vertreter der Positionen nach Absätzen 1, 2 und 5 erhalten 
jeweils die Hälfte des für die Position vorgesehenen Betrages.
Die Vertreter der Positionen nach Absätzen 3 und 4 erhalten 
jeweils die Hälfte des für die Position vorgesehenen Grund-
betrages. Übernimmt der Stellvertreter der Positionen nach den 
Absätzen 1 bis 5 die Aufgaben des Vertretenden bei dessen Ver-
hinderung für einen Zeitraum, der ununterbrochen länger als 

zwei Kalendermonate beträgt, hat er ab dem dritten Kalender-
monat für den weiteren Zeitraum der Vertretung Anspruch 
auf Zahlung der für den Vertretenen festgelegten Aufwands-
entschädigung.
II. Inkrafttreten
Diese 1. Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Bekannt-
machung in Kraft.

Gerstungen, den 20.07.2023
Tim Rommert
Bürgermeister

Die Satzung wurde der Rechtsaufsichtsbehörde des Wartburg-
kreises vorgelegt. Mit Schreiben vom 19.07.2023, eingegangen 
am 19.07.2023, wurde der sofortigen Bekanntmachung gemäß § 
21 Absatz 3 Satz 3 ThürKO zugestimmt.

Hinweis gemäß § 21 Abs. 4 ThürKO:
Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften, die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung 
betreffen, können gegenüber der Gemeinde Gerstungen 
geltend gemacht werden. Sie sind schriftlich unter Angabe der 
Gründe geltend zu machen. Werden solche Verstöße nicht inner-
halb einer Frist von einem Jahr geltend gemacht, so sind diese 
Verstöße unbeachtlich.

Gerstungen, den 20.07.2023
Tim Rommert
Bürgermeister
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AMTLICHE INFORMATIONEN

Information zu Bauarbeiten 
 

Arbeiten im Bereich der Strecke Eisenach – Förtha/Wolfsburg-
Unkeroda 
Ersatzneubau der Eisenbahnüberführung Förtha (Straßentunnel) 
 
Sehr geehrte Anwohnende, 
 
hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass es in der Zeit von Oktober 2023 bis De-
zember 2024, durch Brücken- und Gleisarbeiten im Bahnhof Förtha und Arbeiten am elektroni-
schen Stellwerk zu vereinzelten Lärmbelästigungen, sowie zu Teilsperrungen der Bahnhofstraße 
(Oktober 2023 bis Oktober 2024) und einer Totalsperrung der Strecke (25. März 2024 bis 12. 
Oktober 2024) kommen wird. 
 
Folgende Arbeiten werden im Rahmen des Neubaus ausgeführt: 

 
 10/2023 – 02/2024          - Vorarbeiten (u.a. Baufeldfreimachung, Bewuchsbeseitigung) 
 11/2023 – 10/2024          - Vollsperrung der unterführten Straße (Bahnhofstraße) im  

                                           direkten Baufeldbereich, ab Abzweigung unterhalb des Bf 
                                                   - Neubau der Brücke in seitlicher Herstellung/ Vorfertigung auf  
                                                     Vormontageplatz mit Einschub ca. im Juli 2024 

 10/2024 – 12/2024          - Nacharbeiten  
 25.03.2024 – 12.10.2024 - Totalsperrung der Strecke  

  - Gleiserneuerung zwischen Eisenach einschließlich Bahnhof  
    Förtha mit Großmaschinentechnik  
  - Neubau des elektronischen Stellwerks  
 

Die Möglichkeit für Reisende von Bahnsteig 1 nach Bahnsteig 2 zu gelangen, wird über die ge-
samte Bauzeit bis zum Zeitpunkt der Totalsperrung aufrechterhalten.           
 
Zum Einsatz kommen u.a. Gleisumbauzug, Autokran, Raupe, Bagger, Radlader, LKW, Betonmi-
scher, Asphaltfertiger. 
 
Wir setzen alles daran, die von den Bauarbeiten ausgehenden Störungen so gering wie möglich 
zu halten. Trotzdem lassen sich Beeinträchtigungen und Änderungen im Bauablauf nicht gänz-
lich ausschließen. Dafür bitten wir um Entschuldigung. 
Sollten Sie Fragen zu den aktuellen Baumaßnahmen haben, können Sie diese gern per E-Mail an 
bauprojekte-suedost@deutschebahn.com senden. 
 
Ihre Deutsche Bahn, Erfurt, Juli 2023 
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„Hirschvogel“-Wegweiser optimiert 
Verkehrssituation in Ettenhausen 
und Lindigshof
In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Gerstungen hat die Firma 
Hirschvogel in den Ortschaften Ettenhausen und Lindigshof 
jeweils einen Firmenwegweiser aufstellen lassen.

In der Vergangenheit haben sich in beiden Ortschaften regel-
mäßig Lkws verfahren. Durch die neuen Wegweiser ist die An-
fahrt zur Firma Hirschvogel für die Lkw-Fahrer eindeutig erkenn-
bar. Nach Rücksprache mit Anwohnern und Bürgermeister Tim 
Rommert kommen die Wegweiser sehr gut an und tragen zur 
Optimierung der Verkehrssituation bei.

Bürgermeister Tim Rommert und Hirschvogel Werkleiter Thomas 
Walda bei der Einweihung des Wegweisers in Lindigshof

Keine Sprechstunde der Deutschen Rentenversicherung im September
Der Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherung Bund informiert:
Im September 2023 werden in Gerstungen und Marksuhl keine Sprechstunden durchgeführt.

Wichtiger Hinweis:
Auf Email, die mir Bürger über den Dienst „gmail.com“ (z. B. mustermann@gmail.com) schicken, kann ich aus technischen Gründen 
nicht antworten! Bitte verwenden Sie einen anderen Email-Dienst.

Henry Herold
Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherung Bund

NICHTAMTLICHER TEIL

AKTUELLES

Leistung: Ausgezeichnet

31 Schulabsolvent*innen von Regelschulen, Gymnasien und 
einem Berufsschulzentrum freuten sich über die Prämierung 
ihrer herausragenden schulischen Leistungen durch die Frank 
Hirschvogel Stiftung.

An neun Regelschulen, Gymnasien sowie einer Berufsschule 
in Gerstungen, Marksuhl, Berka/Werra, Bad Salzungen und 
Eisenach zeichneten Vertreter*innen der Frank Hirschvogel 
Stiftung (FHS) die besten Schulabschlüsse mit Geldpreisen aus. 
31 Absolvent*innen wurden mit finanziellen Zuschüssen von 100 
€ bis 800 € überrascht. Für die gemeinnützige Organisation, die 
sich für die Bildung junger Menschen engagiert, ist dies eine In-
vestition in die Zukunft. „Mit unserer Auszeichnung honorieren 
wir herrausragende schulische Leistungen und motivieren junge 
Menschen zum Lernen.“ so Walter Pischel, Vorstand der Frank 

Hirschvogel Stiftung. Von ihren persönlichen Zukunftsplänen be-
richteten Absolvent:innen beim Besuch des Hirschvogel-Stand-
ortes in Marksuhl. Dorthin lud die FHS zur Werksführung, welche 
den Schüler*innen Einblicke in die Abläufe eines Industrie-
betriebs ermöglichte, ein.
Beim anschließenden Get-together genoß die Gruppe 
angegregte Gespräche bei Eis und kühlen Getränken. Lisa 
Ottomann, Personalsachberarbeiterin Recruiting Hirschvogel 
Eisenach GmbH, war es eine Freude, sich mit engagierten und 
motivierten jungen Menschen auszutauschen. So berichtete 
Olivia von der Wartburgschule Eisenach von ihrem Plan, nach 
ihrem mittleren Schulabschluss das Abitur abzulegen, um an-
schließend an der Bauhaus Universität in Weimar zu studieren. 
Im Zuge ihrer schulischen Ausbildung könnte sie nochmals vom 
Engagement der FHS profitieren. 

Die Förderung schulischer Projekte, wie z. B. der Bau von 3D-
Druckern, welche räumliches Vorstellungsvermögen und 
Kreativität fördern, gehört ebenfalls in den Förderbereich der 
FHS. Auch während des Studiums können junge Menschen 
vom Engagement der gemeinnützigen Stiftung profitieren. Die 
Organisation unterstützt an diversen Hochschulen das Deutsch-
landstipendium und fördert studentische Projekte.

Frank Hirschvogel Stiftung
Seit 2007 ist die gemeinnützige Frank Hirschvogel Stiftung (FHS) 
in der Förderung von Wissenschaft und Bildung tätig. Mit aus-
gewählten Programmen wie Stipendien, Schul-, Hochschul- und 
Universitätsprojekten, fördert die Organisation junge, begabte 
Menschen. Dabei eröffnet sie Schüler:innen und Studierenden 
Möglichkeiten, Neues zu erkennen und zu erforschen. 
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Nach dem Leitsatz „Brücken bauen. Zukunft gestalten“ - ver-
mittelt die FHS Wissen zwischen jungen, aufstrebenden Talenten 
und erfahrenen Mentoren, zwischen Bildung und Wirtschaft. In 
ihrer Arbeit konzentriert sich die Frank Hirschvogel Stiftung auf 
die Regionen rund um die Unternehmensstandorte der Hirsch-
vogel Group. Die gemeinnützige Organisation unterstützt junge 
Menschen und Aktivitäten an Bildungseinrichtungen rund um 
Denklingen/Schongau, Eisenach, Gliwice (Polen), Ohio (USA), San 
Juan del Río (Mexiko), Pune (Indien) und Pinghu (China).

Als Zeichen für die Zukunft gründete Dr. Manfred Hirschvogel 
(† 2010), geschäftsführender Gesellschafter der Hirschvogel 

Holding GmbH, mit den damaligen Familiengesellschaftern die 
Frank Hirschvogel Stiftung als rechtsfähige, gemeinnützige, 
öffentliche Stiftung des bürgerlichen Rechts, mit politischern 
und konfessioneller Unabhängigkeit. Die Organiasion ist Ge-
sellschafterin der Hirschvogel Holding GmbH und verfügt über 
eine Sperrminorität. Sie gewährleistet die wirtschaftliche Un-
abhängigkeit als selbständiges Familienunternehmen der Hirsch-
vogel Holding GmbH und übernimmt soziale Verantwortung. 
Die Frank Hirschvogel Sitftung ist in Erinnerung an den Sohn von 
Dr. Manfred und Anne Marie Hirschvogel benannt. Dieser ver-
unglückte 2006 im Alter von 18 Jahren tödlich.

FEUERWEHRNACHRICHTEN

Wasser für Bäume an der Löwenwiese in Förtha
Ein großes Dankeschön an die Jugendfeuerwehr Förtha!
Im Rahmen der Übungseinheiten der Floriansjünger aus Förtha 
wurden mehrere im Jahr 2022 gepflanzte Bäume an der Löwen-
wiese in Förtha bewässert.
Bei der anhaltenden Trockenheit ist es notwendig, dass gerade 
jüngere Bäume zusätzlich mit Wasser versorgt werden.

Unterstützt wurden die Jugendlichen durch Kameraden der Ein-
satzabteilung.

Frank Michalowski
Ortsteilbürgermeister Förtha
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WIR GRATULIEREN

Glückwünsche zum Geburtstag
Der Bürgermeister übermittelt im Namen der Gemeinde Gerstungen die herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag:

in Gerstungen
am 29.07. Frau Anneli Brauburger zum 80. Geburtstag
am 29.07. Frau Elke Hub zum 70. Geburtstag
am 05.08. Frau Gisela Schlufter zum 80. Geburtstag
am 07.08. Herrn Walter Tischer zum 75. Geburtstag
am 09.08. Herrn Hartmut Göhring zum 75. Geburtstag

in Eckardtshausen
am 07.08. Frau Frieda Sachs zum 75. Geburtstag

in Förtha
am 02.08. Frau Christel Kister zum 70. Geburtstag
am 05.08. Frau Renate Gerlach zum 85. Geburtstag

in Lauchröden
am 04.08. Herrn Joachim Midank zum 90. Geburtstag

in Marksuhl
am 10.08. Frau Ingeburg Möller zum 90. Geburtstag

in Oberellen
am 04.08. Frau Annelie Schäfer zum 70. Geburtstag

in Sallmannshausen
am 29.07. Herrn Karl Otto zum 70. Geburtstag

in Wolfsburg-Unkeroda
am 30.07. Frau Steffi Kranz zum 75. Geburtstag
am 01.08. Herrn Klaus Franke zum 80. Geburtstag
am 02.08. Frau Sigrid Glock zum 85. Geburtstag

Die Einheitsgemeinde Gerstungen hält sich an die geltenden 
Datenschutzverordnungen.

Die Veröffentlichung der Altersjubiläen in unserem Amtsblatt 
„Neue Werra-Zeitung“ kann widersprochen werden.

Dazu können Sie sich gerne an das Einwohnermeldeamt 
Gerstungen (Tel. 036922-245-212) oder Einwohnermeldeamt 
Marksuhl (Tel. 036922-245-213) wenden.

BIBLIOTHEKSNACHRICHTEN

Sommerzeit - Urlaubszeit - Lesezeit

Die Sommerferien haben begonnen. Für Groß und Klein ist 
das eine besondere Zeit. Zeit, die die Familien gemeinsam ver-
bringen, ob zu Hause oder im Urlaub. Diese Auszeit vom Alltag 
lädt ein, mal wieder ein Buch zu lesen oder auch Hörbücher und 
Hörspiele zu hören.

Die Bibliothekseinrichtungen laden ihre Benutzer und alle, die es 
werden möchten, herzlich ein, sich Bücher, DVDs, CDs, Tonies u.a. 
aus ihren Beständen auszuleihen. 
Es gibt zahlreiche Neuerwerbungen, die auf interessierte Leser 
bzw. Nutzer warten.

Öffnungszeiten der Bibliothek:
am Standort Gerstungen, Sophienstr. 4:

Dienstag 9 - 12 und 14 - 18 Uhr
Donnerstag 14 - 18 Uhr
Freitag 9 - 12 und 14 - 18 Uhr

am Standort Marksuhl, Bahnhofstr. 1:

Montag 9 - 12 und 14 - 18 Uhr
Donnerstag 9 - 12 und 14 - 18 Uhr

FREIBAD

Informationen  
zum Freibad  
Gerstungen
Die Informationen über die wetterbedingten Schließ-
zeiten des Freibades Gerstungen sind ab sofort auf 
www.gerstungen.de (Aktuelles) oder auch in den sozialen 
Medien zu finden.
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KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Die Evangelischen Kirchengemeinden Gerstungen, Neustädt, 
Sallmannshausen und Untersuhl
Sonntag, 30. Juli
10.30 Uhr Katharinenkirche Gerstungen:

Gottesdienst open-air um die Luther-Tafel 2017 
im Schlosshof
(Schlechtwetter-Variante: Katharinenkirche),
Akkordeon: Herr H. Stunz

Mittwoch, 2. August
09:00 Uhr Pfarrhaus Marksuhl: Vakanz-Übergabe der Ver-

waltung des Pfarramtsbereiches Marksuhl an 
den Pfarramtsbereich Gerstungen mit Super-
intendent Herrn Fuchs; für Gottesdienste und 
Amtshandlungen wie z.B. Trauerfeier und Taufe ist 
ab 1.9. Herr Pfarrer Torsten Schneider zuständig: 
torsten.schneider@ekmd.de

Sonntag, 6. August
09.30 Uhr Rundkirche Untersuhl: Gottesdienst
10.30 Uhr Erlöserkirche Neustädt: Gottesdienst

Gottesdienste im TV und im Radio:

- ZDF Fernsehgottesdienst: sonntags 09:30 Uhr,
- Radio-Gottesdienst MDR Kultur aus dem Sendegebiet: 10:00 

Uhr.
- Offene Kirche für Stille, Gespräch oder Gebet: donnerstags 

15:00 - 17:00 Uhr in der Kath. Herz-Jesu Kirche, Wilhelmstr. 82.
- Ehrenamtliche ermöglichen offene Katharinenkirche und 

Rundkirche am Werratal-Radweg: Unsere Kirchen sind be-
sondere Orte der Begegnung, mit sich selbst, mit Kultur und 
Bildung, Geschichte und Gegenwart, Gott und Menschen. 
Die Türen stehen für alle offen.

Herr Jörg Rumpf ab 1. August als Diakon im gemeindepädagogischen Dienst der Region
Ab 1. August ist Diakon Herr Jörg Rumpf neu als Gemeinde-
pädagoge in den 13 Kirchengemeinden der Pfarrbereiche 
Gerstungen, Marksuhl und Oberellen tätig. Sein besonderes 
Gespür vor allem für junge Leute, seine große Erfahrung, sein 
Engagement für die Schwachen, für Gerechtigkeit und Demo-
kratie und auch sein Humor hat zuletzt viele Jahre die Kirchen-
gemeinde Eisenach sowie auch bereits im Bereich Oberellen be-
reichert.
Ein wichtiges Arbeitsfeld ist für Jörg Rumpf auch die Mitarbeit in 
unterschiedlichsten Gremien, in denen er im Auftrag des Kirchen-
kreises mitarbeitet. Unter anderem ist er der Referent für Jugend-
arbeit im Kirchenkreis und Vorsitzender der Mitarbeiterver-
tretung. In diesen Arbeitsbereichen wird er weiterhin tätig sein 
- zuweilen sicher auch in Eisenach. Im Bereich Gerstungen unter-

stützt Herr Rumpf ehrenamtliches Engagement, gestaltet halb-
jährlich einen unserer vier Kaffee-Gottesdienste/Gemeindenach-
mittage in Gerstungen, Untersuhl, Neustädt/Sallmannshausen 
und im Pflegecentrum.
Neu soll ein weiteres Angebot Kinder-Kirchen-Klub in Neustädt 
von ihm angeboten werden. Dazu lädt Herr Rumpf zum neuen 
Schuljahr ein.
Für seinen Dienst wünschen unsere Kirchengemeinden des Pfarr-
bereichs Gerstungen Herrn Jörg Rumpf Gottes Segen, frohen 
Mut und viele gute Ideen.
Kontakt: Diakon Jörg Rumpf, mobil 0162 2755087; 
joerg.rumpf@kirchenkreis-eisenach.de oder 
joerg.rumpf@ekmd.de

Hintergrund Berufsbild „Diakon“:
Das Berufsbild „Diakon“ geht bis in die ersten Jahrzehnte der 
Christenheit zurück und ist damit beinahe 2.000 Jahre alt. Auf-
gabe der Diakone war es seinerzeit, rechtlosen Randgruppen 
wie Witwen und Armen zu helfen, aber auch Bischöfe in Gottes-
diensten zu unterstützen. Heute arbeiten Diakoninnen und 
Diakone meist in Kirchengemeinden und diakonischen Ein-

richtungen. Sie führen den diakonischen Auftrag in Sozial- und 
Bildungsarbeit, pflegerischen und erzieherischen Tätigkeiten 
sowie Verkündigung, Seelsorge und Beratung aus. Mit der Ein-
segnung können Diakone Verkündigungsdienste wahrnehmen 
und Gottesdienste leiten. Das kann auch die Feier der Sakra-
mente einschließen, also Taufe und Abendmahl.

Gottesdienste im Pflegecentrum Sonnenschein

Dazu kommen regelmäßig monatlich zahlreiche Bewohner/
innen aus dem Haus Anna und dem Haus Sonnenschein im Foyer 
zusammen. Von Orgel oder Akkordeon musikalisch begleitet 
singen wir Choräle und Volkslieder. 

Kaum ein Platz ist mehr frei. 

Die berührenden Gespräche und das gemeinsame Gotteslob 
ermutigen. Auf Wunsch besucht der Pfarrer anschließend Be-
wohner/innen im Zimmer oder auf dem Wohnbereich. 

Vielen Dank für die liebevolle Vorbereitung.
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Vorboten auf dem Jahreshöhepunkt“:  
neue Figuren Weihnachtskrippe in 
Sallmannshausen

Bereits jetzt wird in Sallmannshausen an Weihnachten gedacht. 
So fertigte ein Sallmannshäuser ehrenamtlich neue Figuren für 
die Krippe außen auf der Wiese vor der Marienkirche an. 

Diese erhalten noch einen wetterfesten Anstrich. So soll auch in 
diesem Jahr wieder die beleuchte Weihnachtskrippe mit Figuren, 
Stroh und Stern Menschen in der Advents- und Weihnachtszeit 
berühren. Vielen Dank.

Chor-Gemeinschaft Untersuhl sang sommerlich
„Da haben wir so manche Stund‘
gesessen da in froher Rund‘
und taten singen, die Lieder klingen im Eichengrund.“
Der frühere Kirchenchor Gerstungen-Untersuhl kann alters- und 
besetzungsbedingt nicht mehr an kirchlichen Festtagen singen 
oder familiäre Anlässe wie Trauer-Gottesdienste musikalisch 
ausgestalten. Aber er kann und will noch eine Chor-Gemein-
schaft sein. So treffen wir uns zur wöchentlichen Singstunde 
und halten gute Gemeinschaft. Beim gemütlichen sommer-
lichen Beisammensein sangen wir Volkslieder in Begleitung vom 
Akkordeon. Dabei erinnerten und gedachten wir früherer lang-
jähriger Sangesschwestern und -brüder.

„Dass wir uns hier in diesem Tal
Noch treffen so viel hundertmal:
:Gott mag es schenken, Gott mag es lenken, er hat die Gnad“.:“

Sommer, Sonne, blauer Himmel über Tage und Wochen? Eine un-
getrübte Freude ist es nur noch für Ferienkinder. Mensch, Tier und 
Pflanzen hingegen warten auf Regen. Wasser ist wichtig, Wasser 
ist für unser Leben essenziell. Johann Wolfgang von Goethe hat 
auch über das Wasser nachgedacht und uns dazu Folgendes auf-
geschrieben:

Alles ist aus dem Wasser entsprungen!!
Alles wird durch Wasser erhalten!!
Ozean, gönn uns dein ewiges Walten.
Wenn du nicht in Wolken sendetest,
nicht reiche Bäche spendetest,
hin und her nicht Flüsse wendetest,
die Ströme nicht vollendetest,
was wären Gebirge, was Ebnen und Welt?
Du bist’s, der das frischeste Leben erhält.

(J. W. von Goethe: Faust, der Tragödie zweiter Teil, 2. Akt)

Büro unserer Kirchengemeinden
An der Kirche 6, 99834 Gerstungen
Tel.: 036922 20296,

E-Mail: gerstungen@kirchenkreis-eisenach.de
Website: www.kirchenkreis-eisenach-gerstungen.de

Ev. Pfarramt Marksuhl-Eckardtshausen
Pastorin Sander
Marksuhl, Pfarrgässchen 4, 99834 Gerstungen
Tel. 036925-60334
marksuhl@kirchenkreis-eisenach.de

Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen

Sonntag, den 30. Juli 2023 - 8. Sonntag nach Trinitatis -
09:30 Uhr Gottesdienst in der Erlöserkirche zu Wolfsburg-

Unkeroda

14:00 Uhr Gartengottesdienst auf dem Grundstück von 
Christina und Dieter Ahbe in Marksuhl, Berkaer 
Straße 7. Im Anschluss an den Gottesdienst können 
Sie bei selbstgebackenem Kuchen, Kaffee oder Tee 
noch verweilen und den Sommertag bei den Gast-
gebern genießen. Herzliche Einladung dazu!

Donnerstag, den 03. August 2023
10:00 Uhr Gottesdienst im Wohn- und Pflegezentrum 

Marksuhl
14:30 Uhr Gemeindenachmittag im Gemeindehaus 

Marksuhl
Sonntag, den 6. August 2023 - 9. Sonntag nach Trinitatis -
09:30 Uhr Gottesdienst in der St. Hubertus-Kirche zu 

Marksuhl
11:00 Uhr Gottesdienst in der Matthäus-Kirche zu 

Eckardtshausen
14:00 Uhr Gottesdienst in der 

St.-Annen-Kirche zu Burkhardtroda

Konfirmandenunterricht und 
Christenlehre
- keine Termine -
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Wir feiern Gottesdienst am:
6. August 2023, um 10:00 Uhr Gottesdienst und laden herzlich 
dazu ein!
Am 30. Juli 2023 findet kein Gottesdienst in unserer Gemeinde 
statt!

Der Herr ist mein Lotse
Ich werde nicht stranden.

Er leitet mich auf
 dunklen Wassern und
führt mich auf der Fahrt 
meines Lebens.

Er gibt mir neue Kraft und 
hält mich auf rechtem Kurs 
um seines Namens willen.

Und geht es durch Unwetter und hohe See,
fürchte ich mich nicht.

Denn du bist bei mir.
Deine Liebe und Treue sind mir Schutz.

Du bereitest mir einen Hafen
am Ende der Zeit.

Du glättest die Wogen, die mich bedrängen
und lässt mich sicher fahren.

Die Lichter deiner Güte und Freundlichkeit
werden mich begleiten auf meiner Reise

durchs Leben, und ich werde Ruhe finden
in deinem Hafen immerdar.

23. Psalm, Seemannsfassung aus England

Katholische Kirchgemeinde 
Gerstungen

GOTT mehr als wir denken

Donnerstag 27.07. 2023:
15.00 Uhr bis 17.00: offene Kirche: über den Tellerrand
17.00 Uhr: Friedensgebet:
Jesus: „Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, 
was gut ist, wie viel mehr wird euer Vater 
im Himmel denen Gutes geben, die ihn 
bitten.“

Sonntag; 30.07.2023:
08.30 Uhr: Gottesdienst:
„Mit dem Himmelreich ist es wie mit 
einem,,,“

Donnerstag 03.08.2023:
15.00 bis 17.00 Uhr: offene Kirche: 
sich mitnehmen lassen
17.00 Uhr: Friedensgebet:  
Durchhalten

Sonntag; 06.08.2023:
18.00 Uhr: Gottesdienst: Jenseits 
unserer Er - Lebnisse

Evangelisch-Lutherisches Pfarramt 
Oberellen
Kirchengemeinden Förtha, Oberellen, Unterellen 
und Lauchröden
Pfarrer Dr. Michael Beyer
Pfarrbüro:
Friedensteinstr. 46, 99834 Gerstungen/OT Oberellen
Privat:
Schulplan 1, 99817 Eisenach/OT Neuenhof
Erreichbar unter: 036925/27533
dienstags von 17.00 Uhr - 18.00 Uhr
mittwochs von 9.00 Uhr - 11.00 Uhr
Am Montag ist der dienstfreie Tag des Pfarrers;
für seelsorgerliche Notfälle ist er natürlich dennoch erreichbar.

Die Kirchrechnerin Frau Anacker ist freitags von 10.00 Uhr - 12.30 
Uhr im Büro des Pfarramtes in Oberellen.
E-Mail: oberellen@kirchenkreis-eisenach.de

Gottesdienste und Veranstaltungen

Sonntag, 30.07.2023 (8. Sonntag nach Trinitatis)
keine Gottesdienste im Pfarrbereich
Sonntag, 06.08.2023 (9. Sonntag nach Trinitatis)
keine Gottesdienste im Pfarrbereich
Freitag, 11.08.2023
18.30 Uhr Kirmesgottesdienst/ Kirche Förtha

Kirche in Förtha

Sonntag, 13.08.2023 (10. Sonntag nach Trinitatis)
09.30 Uhr Gottesdienst mit Taufe/ St. Martinskirche Lauch-

röden
11.00 Uhr Gottesdienst/ Dreifaltigkeitskirche Unterellen

Aus unseren Familien
Christlich bestattet wurde in Unterellen:
Marianne Koch
Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird,
so werden wir sein wie die Träumenden. Psalm 126, 1

Urlaubsvertretung
In der Zeit vom 17.07.2023 - 06.08.2023 befindet sich Pfarrer Dr. 
Beyer im Urlaub.
Die Vertretungen in dieser Zeit haben dankenswerter Weise 
übernommen:

24.07.2023 - 30.07.2023 Pfarrerin Sander,
Marksuhl, Tel.: 036925/60334

31.07.2023 - 06.08.2023 Pfarrer Tittelbach-Helmrich,
Gerstungen, Tel.: 036922/20296

Allen eine behütete Sommer- und Urlaubszeit
wünscht
Ihr
Pfarrer Dr. Michael Beyer
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VEREINSNACHRICHTEN

Weltbienentag in Marksuhl
Am 20.05.2023 hatte der Förderverein „Groß für Klein“ e.V. zum 
Weltbienentag eingeladen. Im Marksuhler Stadtpark kamen 
Groß und Klein zusammen: bei einer Bienenrallye konnten die 
Besucher viel Wissenswertes über Bienen erfahren.
Die erfolgreichen Sieger wurden mit einem Preis ausgezeichnet. 
Der erfahrene Imker Heiko Ißleib versorgte die großen und 
kleinen Gäste mit Informationen zu den fleißigen Bienen. 
Bienenbezogene Produkte, wie Honig und leckerer Bienenstich, 
konnten in verschiedenen Varianten probiert werden. Zeitweise 
haben rund 100 Gäste einen lehrreichen und entspannten Nach-
mittag miteinander im Stadtpark verbracht.

Wir bedanken uns bei allen Besuchern, aber vor allem bei allen 
Beteiligten, die aktiv zum Gelingen dieses Nachmittags bei-
tragen haben. 

Ein ganz besonderer Dank gilt hierbei Heiko Ißleib, den fleißigen 
Kuchenbäcker*innen und den Imkern, die uns den Honig zum 
Probieren zur Verfügung gestellt haben.

Wir freuen uns schon jetzt auf die nächste Veranstaltung - das 
Drachenfest für Kinder am 20. September 2023 in Burkhardtroda.
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Theatergruppe Gerstungen e. V.
Rückblick auf eine märchenhafte Spielzeit

Nach den Aufführungen ist vor den Aufführungen: die Theater-
gruppe KunstGENuss kann auf eine facettenreiche Spielzeit 2023 
mit zahlreichen Highlights zurückblicken. Bereits diesen Herbst 
beginnen aber auch schon die Vorbereitungen für das nächste 
Stück, welches im Jubiläumsjahr 2024 auf die Bühne gebracht 
wird.

Den Auftakt der Spielzeit 2023 bildete die Premiere von „Der 
Zinnsoldat und die Papiertänzerin“ am 17. Juni. Diese fand an 
einem ganz besonderen Ort statt: im Landestheater Eisenach. 
Vor ausverkauftem Saal präsentierten die rund 30 Darsteller der 
Theatergruppe Gerstungen e.V., in Zusammenarbeit mit dem 
Chor „Werralichter“, ihr Stück. Unter der Regie von Jana Freiberg 
sowie der Leitung von Kathrin Martens arbeiteten die Darsteller 
und Sänger monatelang auf diesen Termin hin. Im Rahmen einer 
Kulturwerkstatt wurde der Grundstein für den Auftritt gelegt, es 
folgten das alljährliche Probenseminar und unzählige Intensiv-
proben auf dem Schlosshof Gerstungen. Am Ende zahlten sich 
die Mühen und das Engagement der Schauspieler aus: sie nutzen 
die Chance auf die große Bühne und meisterten die Heraus-
forderung mit Bravour. Als Laiendarsteller im Landestheater 
Eisenach lieferten sie grandios ab. Das Publikum wurde regel-
recht mitgerissen und war am Ende der Vorstellung begeistert. 
Diese Begeisterung spiegelte sich auch in den positiven Kritiken 
wider, die im Anschluss erschienen und den Bekanntheitsgrad 
der Theatergruppe Gerstungen e.V. über die Ortsgrenzen hinaus 
immens steigerte. Alle Mitwirkenden können stolz und demütig 
auf diesen Premierentag zurückblicken.

Mit diesem ersten, überragenden Feedback starteten die Dar-
steller am 1. Juli voller Tatendrang in die Aufführungen auf dem 
Gerstunger Schlosshof. An den ersten beiden Juli-Wochenenden 
verwandelte sich die historische Kulisse in einen Theatersaal 
unter freiem Himmel. Das Highlight in diesem Jahr: es wurde 
nicht nur auf einer Bühne gespielt, sondern auf vier Bühnen um 
das Publikum herum. Auf diese Weise wurde für die Zuschauer 
ein 360-Grad-Erlebnis geschaffen, bei dem sie auch physisch in 
das Abenteuer eintauchen konnten. Durch den Wechsel der Dar-
steller von Bühne zu Bühne kam auch das Publikum während des 
Stücks ordentlich in Bewegung. Und nicht nur das: durch die ver-
schiedenen Bühnen konnten die Zuschauer, wie bei einer abend-
lichen Fernsehsendung, zwischen den einzelnen Schauplätzen 
umschalten und erlebten so die verschiedenen Stimmungen der 
einzelnen Szenen hautnah. Der Open Air-Charakter verlieh den 
einzelnen Vorstellungen aber ebenso eine ganz eigene Note. 
Während die Aufführung am 1. Juli ins Wasser zu fallen drohte, 
es regnete bis kurz vor Beginn, kamen die Gäste am zweiten 
Wochenende ordentlich ins Schwitzen. Die in das Stück ein-
gebauten Wassereffekte erzielten so stets eine andere Wirkung. 
Aber auch die Technik und das Catering mussten sich dem Spiel 
unter freiem Himmel anpassen. So war es beispielsweise not-
wendig, die Ausleuchtung der Bühnen und Darsteller auf die 
aktuellen Lichtverhältnisse abzustimmen. 

Die Tontechnik musste ebenfalls entsprechend angepasst 
werden, um die gewünschte Stimmung in der jeweiligen Szene 
zu erzeugen. Das Catering stand hingegen vor der Heraus-
forderung, die vorab zubereiteten Speisen und Getränke in ent-
sprechender Qualität an die Zuschauer zu bringen. Da der Ein-
gangsbereich des Werratalmuseums mit genutzt werden konnte, 
war dies in 2023 leichter zu realisieren als in manch anderem Jahr 
zuvor.

Mit ihren Aufführungen von „Der Zinnsoldat und die Papier-
tänzerin“ hat die Theatergruppe KunstGENuss in diesem Jahr 
den nächsten Meilenstein in der 29-jährigen Vereinsgeschichte 
gesetzt. Nach einer ausgiebigen Sommerpause starten die 
Vereinsmitglieder direkt mit dem nächsten Projekt: die Vor-
bereitungen auf das Jubiläumsjahr 2024. Neben den Proben 
für ein neues Stück, steht die Planung und Organisation einer 
Festveranstaltung auf der Agenda - immerhin sollen 30 Jahre 
Theatergruppe Gerstungen e.V. gebührend gefeiert werden. Viel 
wird an dieser Stelle noch nicht verraten, Sie können sich aber 
auf ein buntes Programm mit zahlreichen Höhepunkten freuen.

Ehe wir mit den Vorbereitungen für 2024 starten, möchten wir es 
nicht versäumen, uns abschließend für die Spielzeit 2023 zu be-
danken. Ein besonderer Dank geht an den künstlerischen Leiter 
des Landestheaters Eisenach Andris Plucis sowie an das gesamte 
Team des Landestheaters, mit deren Unterstützung die Premiere 
zu einer rundum gelungenen Veranstaltung wurde. Ein weiteres 
Dankeschön geht nochmals an die Gemeinde Gerstungen, das 
Werratalmuseum, den Kindergarten „Am Storchennest“ sowie 
die Bibliothek Gerstungen für die gute Kooperation vor, während 
und nach den Aufführungen. Nicht zuletzt bedankt sich die 
Theatergruppe Gerstungen e.V. bei allen Mitwirkenden auf und 
neben der Bühne sowie beim Publikum, welches jede einzelne 
Aufführung zu etwas ganz Besonderem gemacht hat. Durch all 
das wurde die Spielzeit 2023 zu einem echten KunstGENuss.

Anika Zitzmann (Schriftführerin)
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Der VdK-OV Werratal informiert!
Der VdK Werratal und die Grundschulen Berka/Werra und 
Dippach planten einen lehrreichen Inklusionsvormittag.
Am Freitag, den 14.07.2023 stand das Motto „Barrierefreiheit“ und 
„Kinder stark machen“ in den Ferienspielen auf dem Programm.

 

Schon bei der Ankunft kamen die Kinder auf uns zu und halfen 
beim Aufbau.
Fünf Stationen mussten bewältigt werden. In Gruppen aufgeteilt 
konnten Sie erproben mit einem Blindenstock und Augenmaske 
eine Strecke zu gehen, sowie mit dem Rollstuhl und Rollator ein 
Parcours mit Rampe zu bewältigen.
Eine Weitere Station waren Fühlboxen, wo Kinder mit einer 
Augenmaske Gegenstände ertasten mussten. Die nächste Station 
beschäftigt sich mit dem Ergreifen von verschiedenen Gegen-
ständen (Tannenzapfen, Tuch und Stressball). Zum Schluss gab es 
noch einen kleinen Wissenstest in Form eines Buchstabenrätsels, 
über die verschiedenen Formen von Barrieren im Alltag.

Bei den Erzählungen der Kinder kam auch das Thema Umgang 
mit der Behinderung im Freundes- und Familienkreis auf.
Als Dankeschön für die fleißigen Mitmacher überraschten wir die 
Kinder mit einer Wundertüte. 
Auch ein großes Dankeschön an die Hortnerinnen für ihre Unter-
stützung. 
Für uns war es auch eine sehr lehrreiche Veranstaltung.

Info für unsere Mitglieder!
Die Anmeldung für unsere Jahreshauptversammlung am 25.08.2023, im „Grünen Baum „in Marksuhl ist noch bis zum 14.08.2023 tele-
fonisch bei Isabella Ritter unter 036922/40824 möglich.

Es grüßt der Vorstand des VdK - OV Werratal
ov-werratal@vdk.de

Der Laden
In dieser Ausgabe biete ich euch „nur“ ein kleines Bonbon an, 
um eure Neugier zu entfachen für die nächste Vernissage. Siehe 
Ausstellung „Momente“ von der Künstlerin Peggy Langlotz unter  
der Rubrik „Veranstaltungen“.

Die Workshops gehen nun auch in eine kleine Sommerpause 
bis zum 04. September. Genießt den Sommer mit all seinen An-
nehmlichkeiten, Familienzeit und vielleicht auch ab und zu mit 
einem kleinen erfrischenden Drink mit Schirmchen.
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Untereller Ferienspiele
Sommer, Sonne, Ferienzeit und für die Untereller Kinder heißt das erstmals  
„Untereller Ferienspiele“ - Hurra!

Die Vereine Unterellens haben 
sich für diesen Feriensommer 
erstmals etwas ganz Besonderes 
ausgedacht.
Alle Schulkinder und Schulan-
fänger haben pünktlich zu Ferien-
beginn eine eigens erstellte 
Broschüre erhalten, die ihnen 
neben Ferientipps zu Kino, Biblio-
thek, Schwimmbadöffnungs-
zeiten, Events in der Region und 

Schülerreisen auch ortsinterne Veranstaltungen anbietet.
In jeder Woche stellt sich ein Verein den Kindern vor und lädt mit 
viel Freude zu einem Event ein. Habt viel Spaß dabei!

Allen eine schöne Ferienzeit!
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SPORTNACHRICHTEN

ESV Gerstungen
Einfach mal DANKE sagen …
Jeder Verein ist nur so gut, wie diejenigen, die den Betrieb am 
Laufen halten! Ohne die Trainer, Übungsleiter und andere fleißige 
Helfer im Hintergrund ist keine Vereinsarbeit möglich.
Die unzähligen Stunden, die hier ehrenamtlich in der Freizeit 
geleistet werden, sind nur dadurch aufzuwiegen, dass viele 
Kinder und Erwachsene die Möglichkeit haben, durch dieses 
Engagement kleine oder auch große Erfolge bei Sportspielen, 
Verbesserung oder Aufrechterhaltung der Gesundheit oder auch 
nur das gesellige Beisammensein mit Gleichgesinnten erleben zu 
können. Ohne den Verein und ohne die ehrenamtlichen Helfer ist 
dies alles nicht möglich.
Trotzdem müssen wir nun einen engagierten und mit Herzblut 
arbeitenden Trainer ziehen lassen …
Karsten Edling ist seit 01.01.2013 Mitglied beim ESV Gerstungen 
und hat schon sehr bald die Verantwortung für eine Kindermann-
schaft übernommen. Anfangs betreute er gemeinsam mit Roger 
Jäckel die Bambinis, bis er dann eine Mannschaft von den Kleinen 
bis zur A-Jugend begleitet und trainiert hat.
Mit seiner Mannschaft feierte er viele Erfolge, erst in der Jugend-
spielgemeinschaft zusammen mit Dippach und Gospenroda, 
später als Ältere dann in der Spielgemeinschaft mit Wildeck. 
Als Trainer hat er sich kontinuierlich und erfolgreich weiter-
entwickelt.
Höhepunkte seiner Laufbahn waren unter anderem der Pokalsieg 
der D-Jugend in Barchfeld, sowie anschließend der Hallenkreis-
meister der C-Jugend. Als krönenden Abschluss seiner Trainer-
tätigkeit beim ESV Gerstungen konnte er mit seiner Mannschaft 
einen äußerst knappen 2. Platz um die Meisterschaft erringen. 
Entscheidend hier war nur das etwas bessere Torverhältnis der 
gegnerischen Mannschaft.
Ein großes Highlight auch für die Kinder seiner Mannschaft war 
das Einlaufen als Heimspielkids in das Erfurter Stadion. An der 
Hand der Fußballprofis auf den Rasen aufzulaufen, war für die 
Kinder ein einmaliges Erlebnis.
Dank Karsten konnten die Kinder bei einem Fußballspiel in 
Leipzig und Hoffenheim dabei sein. Solche Aktionen sind natür-

lich auch nur dann möglich, wenn es die Unterstützung der 
Eltern, des Vereins und anderer Sponsoren gibt. Die Arbeit als 
Trainer ist nicht nur die Zeit auf dem Platz während des Trainings. 
Es erfordert stets eine gute Vorbereitung für das Training, die 
Organisation der Spiele und die Weiterbildungen für die Trainer-
lizenz. Es ist nicht immer leicht, das Privatleben mit dem Vereins-
leben zu verbinden. Oft muss die Familie zurückstecken, wenn es 
um die Trainerarbeit geht.
Lieber Karsten, wir danken dir ganz herzlich für dein persönliches 
Engagement, für all deine Zeit, für den Ansporn den du den Kids 
gegeben hast, für die Momente des Stolzes, die du ermöglicht 
hast! Auch ein Dankeschön an deine Familie, die dir den Rücken 
für deine wichtige Arbeit freigehalten hat.
Wir wünschen dir auf deinem weiteren Weg nur das Beste und 
vielleicht stehst du ja doch irgendwann wieder auf dem Fußball-
rasen. Alles Gute!

Der Vorstand sowie die Mitglieder des ESV Gerstungen

KINDERGARTENNACHRICHTEN

Sommerfest der Kindertagesstätte Pfiffikus
Bis zur letzten Minute mussten die Kinder, Erzieher und ihre 
Gäste bangen, denn statt Sonnenschein gab es den ganzen 
Tag Regen. Doch wie ein Wunder, pünktlich zum Aufbaubeginn 
verzogen sich die Regenwolken und es wurde mit jeder Minute 
schöner. Endlich konnten die Kinder und Erzieher aus der Kinder-
Arche „Pfiffikus“ Untersuhl ihre Gäste mit einem kleinen bunten 
Programm, welches mit Liedern, Gedichten und Tänzen gestaltet 
war, erfreuen.
Dann hieß es spielen, malen, klettern, werfen, hüpfen, buddeln, 
sich mit Tattoos verzieren lassen, mit der Feuerwehr fahren und 
Zaubersämereien stecken. Bei den vielen verschiedenen Aktivi-
täten war für jeden etwas dabei und das Fest verging wie im Flug.
Natürlich wurde auch für das leibliche Wohl gesorgt. 
An dieser Stelle möchten sich alle Kinder und Erzieher ganz herz-
liches für die tatkräftige Unterstützung vom Jugend- und Kultur-
verein bedanken. 
Ein weiteres Dankeschön geht auch an ALLE, die zum Gelingen 
des Festes beigetragen haben, wie unsere fleißigen Kuchen-
bäcker, die Untersuhler Feuerwehr, Familie D. Ißleib, die Ge-
meinde Gerstungen, die Firma Toi, Toi und die Holzhandlung 
Bäumler. Dank euch hatten wir einen tollen, erlebnisreichen 
Nachmittag.

„Danke“ an alle Gäste, dass ihr alle gekommen seid.

Eure Pfiffikusse
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VERANSTALTUNGEN

Peggy Langlotz: Kunst aus der Region für die Menschen in der Region

momente
einzelausstellung

peggy langlotz
vernissage  19. aug 2023,  19:00 

19. aug -  17. sept 2023

geöffnet samstags 15:00 - 18:00  

„der laden“ | karlstraße 23 | gerstungen 
musikalische begleitung alexander blume | piano

kunstverein gerstungen e.v.

Einzelausstellung „Momente“ als Motto für 
eindrucksvolle Malerei beim Kunstverein 
Gerstungen vom 19.08. bis 17.09.2023
„Momente“ heißt die erste Einzelausstellung von Peggy 
Langlotz. Die Werke der Künstlerin sind vom 19. August bis zum 
17. September 2023 in „Der Laden“ in Gerstungen bei Eisenach 
zu sehen. Die Räumlichkeiten gehören dem Kunstverein 
Gerstungen, der weit über den Wartburgkreis an der Landes-
grenze zu Hessen hinaus für seine Ausstellungen bekannt 
ist. Rund 40 Werke der gebürtigen Thüringerin, darunter 20 
Großformate, werden zu sehen sein. Interessierte können die 
Kunst vor Ort erwerben und sich an einem ganz besonderen 
„Moment“ erfreuen. Die Bilder sind jeden Samstag zwischen 
15 und 18 Uhr zugänglich.

Vernissage am 19. August 2023 - mit der 
Künstlerin
Die Vernissage zur Ausstellung findet am 19. August ab 19 Uhr in 
einem feierlichen Rahmen statt. Die Laudatio wird die Eisenacher 
Galeristin Christel Reiher halten. Das musikalische Begleit-
programm liegt in den Händen des überregional bekannten Jazz-
Pianisten Alexander Blume aus Eisenach. Für die Malerin Peggy 
Langlotz ist die Präsentation ihrer Werke in diesem Rahmen die 

erste Einzelausstellung in der Region. Zuvor waren einige ihrer 
Gemälde bereits in Rom, Mailand und der Schweiz zu sehen.

„Momente“ steht für tiefgründige Werke voller 
Gefühl
Der Titel der Ausstellung „Momente“ beschreibt die Werke der 
Malerin. Sie erschafft Bilder im realistischen Malstil mit zarten 
abstrakten Elementen. Die harmonischen Farbkombinationen 
und tiefgründigen Motive strahlen einen ganz besonderen 
Moment aus. Es entstehen Bildkompositionen voller Ge-
fühl, Weiblichkeit und Eleganz. Die Künstlerin versteht es, den 
Moment einzufangen und durch ihre ganz persönliche Sicht zu 
einer kraftvollen Aussage voller Inspiration werden zu lassen.
Peggy Langlotz beschreibt ihren Wunsch: „Mein Ziel ist, den 
Menschen mit meinen Bildern Schönheit, Harmonie und 
Leichtigkeit mitzugeben. Ich möchte Bildsinfonien schaffen, die 
die Kraft haben, Sinne und Seele des Betrachters zu berühren 
und zu inspirieren, mit der eigenen wahren Essenz in Verbindung 
zu treten. So entsteht innerer Frieden, ein Loslösen vom Alltag.“ 
Genau dieser Moment, der sich beim Betrachten der Werke ein-
stellen soll, ist Inspiration für den Titel ihrer ersten Einzelaus-
stellung: „Momente“.

Peggy Langlotz - der Schritt zur freischaffenden 
Künstlerin
Peggy Langlotz malt seit früher Kindheit. Die Liebe zur Kunst 
und das kreative Schaffen zieht sich wie ein roter Faden durch 
ihr gesamtes Leben. Dem Wunsch folgend, ihre Begeisterung 
noch stärker in den Lebensmittelpunkt zu rücken, absolvierte sie 
ab 2020 ein Intensivstudium in Fine Art am Milan Art Institute in 
Statham bei Atlanta/USA. Dabei verfeinerte sie ihre Techniken 
und ihren künstlerischen Selbstausdruck. Motiviert von diesen 
neuen Inspirationen entschloss sie sich im Jahr 2022, den Sprung 
zu wagen: Seitdem ist sie als freischaffende Künstlerin tätig.
In ihren Werken stellt die Künstlerin das weibliche Porträt und die 
Figur in den Mittelpunkt. Dabei lässt sie teilweise Tierporträts ein-
fließen, die als Symbol für bestimmte Eigenschaften und Fähig-
keiten stehen. Ihre Kunstwerke repräsentieren Authentizität 
sowie Frauen, die den Weg ihres Herzens gehen und ihr inneres 
Licht nach außen strahlen lassen.
Peggy Langlotz kombiniert in ihren Schaffensprozess Mixed-
Media-Techniken mit Ölmalerei. Es entstehen Harmonie aus-
strahlende Bilder mit einer besonderen darstellerischen Tiefe.

Momente am richtigen Ort
Mit „Momente“ beim Kunstverein Gerstungen feiert sie einen 
großen Schritt als Künstlerin: ihre erste Einzelausstellung. Sie freut 
sich sehr: „Ich bin glücklich, dass meine Werke in dieser Form zu 
sehen sind. Das bietet mir die Gelegenheit, meine Aussagen und 
Botschaften zu den Menschen zu bringen und ihnen mit meiner 
Kunst inspirierende Momente zu schenken. Ich wünsche mir, die 
Menschen mit meinen Bildern für Kunst zu begeistern.“
Besonders erfreut ist sie, dass die erste Alleinausstellung in 
Gerstungen stattfindet. Sie erklärt: „‘Der Laden‘ ist ein groß-
artiger Ausstellungsraum, in dem schon viel tolle Kunst zu sehen 
war. Er liegt zudem in meiner Heimat Thüringen und zugleich 
nahe an meinem aktuellen Wohnort in Hessen. Das schafft einen 
Bogen zu meinem Leben. Ich bin sehr dankbar, dass der Kunst-
verein an diesem für mich passenden Ort meine erste Einzelaus-
stellung ermöglicht.“

Gut informiert Gut informiert   durch Ihre Heimat- und Bürgerzeitung
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Telefon-Nr. für die Ständevergabe: 0176 43294972

Ganz lieben Dank...

Der Tag ist vorüber, der Geburtstag vorbei. 

Ich danke euch allen, die ihr wart dabei. 

Ich dank für die Grüße, die Wünsche, die Gaben, 

die große Freude und Spaß gemacht haben.

Anlässlich meines 85. Geburtstag ganz

besonderen Dank meinen Kindern und

Enkelkindern mit Familien und der 

Gaststätte „Tor zum Rennsteig“.

Christa Munkewitz

Neustädt, im Juli 2023

Ich möchte mich anlässlich
meines

75. Geburtstages
bei meiner Familie für die

Unterstützung bedanken und bei
allen Verwandten, Bekannten und

Freunden für die herzlichen
Glückwünsche und Geschenke!

Helga Förtsch

Burkhardtroda, im Juli 2023

75.

Anzeigenteil

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Bekanntmachung über die 
öffentliche Auflegung der 
Vorschlagsliste für die Wahl der 
Schöffinnen und Schöffen für 
die Amtszeit vom 01.01.2024 bis 
31.12.2028
Der Gemeinderat der Einheitsgemeinde Gerstungen hat in der 
Sitzung am 29.06.2023 den Beschluss über die Vorschlagsliste zur 
Wahl der Schöffen gefasst. Die Vorschlagsliste liegt gemäß § 36 
Abs. 3 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) in der Zeit vom 31.07.-
08.08.2023 in der Gemeinde Gerstungen, Hauptamt, Zimmer 
2.11, Wilhelmstraße 53, 99834 Gerstungen sowie in der Bürger-
service-stelle Marksuhl, Bahnhofstraße 1, 99834 Gerstungen 
während der Dienstzeiten zu jedermanns Einsicht aus.

Gegen die Vorschlagslisten kann gemäß § 37 Gerichtsver-
fassungsgesetz (GVG) binnen einer Woche, gerechnet vom 
Ende der Auflegungsfrist, schriftlich oder zu Protokoll mit der 
Begründung Einspruch erhoben werden, dass in die Vorschlags-
liste Personen aufgenommen sind, die nach § 32 nicht auf-
genommen werden durften oder nach den §§ 33, 34 GVG nicht 
aufgenommen werden sollten.

Tim Rommert
Bürgermeister
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Voller Liebe nehmen wir Abschied von 
 

WWaallbbuurrggaa  AAnnaacckkeerr  
geb. Möller 

 

* 4. 11. 1946    † 14. 7. 2023 
 

Du hast ein gutes Herz besessen, 
nun ruht es still, doch unvergessen. 

 

Deine Bianka und Thomas 
Christel  

Thomas, Christoph und Marcus mit Familien 
Sebastian und Sophia mit Thea 

Maximilian 
Deine Freundin Hildburg 

sowie alle, die mit uns um Dich trauern 
 

Marksuhl, im August 2023 
 

Die Trauerfeier mit anschließender  
Urnenbeisetzung findet am Freitag,  
dem 11. August 2023, um 14.00 Uhr  

von der St. Hubertus Kirche in Marksuhl  
ausgehend statt. 

MMiitt  ddeemm  TToodd    
eeiinneess  ggeelliieebbtteenn  MMeennsscchheenn  

vveerrlliieerrtt  mmaann  vviieelleess,,  
nniieemmaallss  aabbeerr    

ddiiee  ggeemmeeiinnssaamm    
vveerrbbrraacchhttee  ZZeeiitt..  

 

TraueranzeigenTraueranzeigen
Anzeigenannahme Tel. 03677/2050-0
oder www.anzeigen.wittich.de

Haushaltshilfe
für eine ältere Dame 

wohnhaft in Gerstungen gesucht,  
Bezahlung und Arbeitszeit  

nach Absprache.

Tel. 036922 20077

Vermietung Bagger
Wir bieten Ihnen u.a.:

- Vermietung Kubota Bagger 2,7 t
- Mit Baggerfahrer
- Lieferung / Abholung frei Haus
- Erdarbeiten/Baggerarbeiten jeglicher Art
- Zubehör: hydr. verstellbarer 120 cm Löffel,
Kabeltieflöffel, 30 cm Grabenlöffel, 60 cm
Grabenlöffel, Greifer hydr. verstellbar

Kontakt: Büttner Bedachungen, Friedensteinstr. 79, 99834 Gerstungen OT Oberellen
Tel.: 0171-4704633, E-Mail: info@buettner-bedachungen.de

Auch in der Zeit der Trauer

sind wir für Sie da.

Trauer- und Todesanzeigen.

Anzeige online aufgeben

wittich.de/traueranzeigen
Gerne auch telefonisch: 03677 2050-0
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Eine Veröffentlichung der WITTICH Medien KG

Der Wert des 
Lebens liegt 
nicht in der 

Länge  
der Zeit, 

sondern darin, 
wie wir sie 

nutzen.

Montaigne
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TraueranzeigenTraueranzeigen
Anzeigenannahme Tel. 03677/2050-0
oder www.anzeigen.wittich.de

 
 

EEiinn  lleettzztteess  MMaall  mmööcchhttee  iicchh  ddeenn  WWaallddwweegg  ggeehheenn..  
EEiinn  lleettzztteess  MMaall  ddiiee  wwiieeggeennddeenn  WWiippffeell  sseehheenn,,  

uunndd  ddeemm  ggoollddeenneenn  LLiicchhtt  eennttggeeggeenn  ggeehheenn..  
  

EEiinn  lleettzztteess  MMaall  eeiinn  WWaaiiddmmaannnnsshheeiill……  
 

In tiefem Schmerz, jedoch voller Liebe und  
Dankbarkeit müssen wir plötzlich und unerwartet 

 Abschied nehmen von meinem  
lieben Lebensgefährten, unserem guten Vater, 

 Schwiegervater, Opa, Neffen, Paten und Cousin 
 
 

Frank Wessels 
 

* 21. 9. 1962       † 20. 7. 2023 
 
 

DDUU  WWIIRRSSTT  UUNNSS  FFEEHHLLEENN!!  
  

DDeeiinnee  HHeeiikkee  
BBeennjjaammiinn  uunndd  LLiissaa  mmiitt  EElleennoorr,,  LLiinnddaa  uunndd  RRooccccoo  

MMaarriiee--TThheerreess  uunndd  DDaanniieell  mmiitt  LLiinnaa  
IInnggrriidd  uunndd  GGüünntteerr  

MMaannddyy  uunndd  IInnggmmaarr  mmiitt  LLiillllyy  uunndd  JJuulliiuuss  
ssoowwiiee  aallllee,,  ddiiee  mmiitt  uunnss  uumm  DDiicchh  ttrraauueerrnn  

  

BBuurrkkhhaarrddttrrooddaa, im Juli 2023 
 
 

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung 
findet am Dienstag, den 8. August 2023, um 14.00 Uhr 

auf dem Friedhof in Burkhardtroda statt. 
 

 

Für bereits erwiesene und uns noch zugedachte 
Beweise der Anteilnahme und des Mitgefühls 

bedanken wir uns ganz herzlich. 

Bestattungen 
Ralf Schambach

Das schönste Denkmal,  
dass ein Mensch bekommen kann,  

steht im Herzen seiner Mitmenschen.

Wilhelmstraße 42 · 99834 Gerstungen
Telefon 03 69 22 - 808 62 · Fax 03 69 22 - 808 52

Tag & Nacht erreichbar: Mobil 01 72 - 97 67 181

Einschlafen 
dürfen, wenn 
man müde ist. 

Eine Last fallen 
lassen können, 
die man lange 
getragen hat, 

das ist  
eine tröstliche, 

eine  
wunderbare  

Sache.

Hermann Hesse

Traueranzeigen aufgeben:

✔	 Anzeige online buchen
 und gestalten:

 wittich.de/traueranzeigen

✔		per E-Mail:
 anzeigen@wittich-langewiesen.de

✔		per Telefon:
  03677 2050-0

✔		per Telefax:
 03677 2050-21

✔		oder wenden Sie sich direkt
 an Ihr Bestattungsunter-
 nehmen

Familienanzeigen - statt Karten
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DDeerr  TToodd  kkaannnn  aauucchh  ffrreeuunnddlliicchh  kkoommmmeenn  zzuu  MMeennsscchheenn,,  
ddiiee  aalltt  ssiinndd,,  ddeerreenn  HHaanndd  nniicchhtt  mmeehhrr  ffeesstthhaalltteenn  wwiillll,,  

ddeerreenn  AAuuggeenn  mmüüddee  wwuurrddeenn,,  ddeerreenn  SSttiimmmmee  nnuurr  nnoocchh  ssaaggtt::  
„„EESS  IISSTT  GGEENNUUGG..  DDAASS  LLEEBBEENN  WWAARR  SSCCHHÖÖNN..““  

 
Nach einem erfüllten Leben durfte unser lieber Vater,  

Schwiegervater, herzensguter Opa, Uropa und Ururopa,  
Bruder, Schwager, Pate, Onkel und Lebensgefährte 

 

HHAANNSS  SSEEMMIISSCCHH  
**  1111..  99..  11993366        ††  77..  77..  22002233  

 

in Frieden heimgehen. 
 

WIR WERDEN DICH VERMISSEN! 
EEuuggeenn  uunndd  BBrriiggiittttee  
AAnnggeelliikkaa  uunndd  KKllaauuss  
HHeeiikkoo  uunndd  SSiimmoonnee  

MMiikkee  uunndd  SSiillkkee  
DDeeiinnee  lliieebbeenn  EEnnkkeell,,  UUrreennkkeell  uunndd  UUrruurreennkkeell  

WWeerrnneerr  uunndd  CChhrriissttaa  
HHoorrsstt  uunndd  EEllffrriieeddee  

LLeebbeennssggeeffäähhrrttiinn  BBrriiggiittttee  RReeiinnhhaarrddtt  
ssoowwiiee  aallllee  AAnnggeehhöörriiggeenn  uunndd  ddiiee,,  

ddiiee  mmiitt  uunnss  uumm  DDiicchh  ttrraauueerrnn  
 

LLaauucchhrrööddeenn,,  UUnntteerreelllleenn,,  EEcckkaarrddtthhaauusseenn  uunndd  GGeerrssttuunnggeenn,  
im Juli 2023 

 
Die Trauerfeier findet am Freitag, dem 4. August 2023, 
um 15.00 Uhr auf dem Friedhof in Lauchröden statt. 
Von freundlich zugedachten Blumenzuwendungen 

bitten wir höflichst abzusehen. 

TraueranzeigenTraueranzeigen
Anzeigenannahme Tel. 03677/2050-0
oder www.anzeigen.wittich.de

Der Trauer einen eigenen Ausdruck verleihen
Individueller Abschied von Verstorbenen, besonderer Schmuck für die Erinnerung

(DJD). Weil jeder Mensch Trauer anders erlebt und ausdrücken möchte, 
wandeln sich jetzt Traditionen: Familienangehörige und Freunde entscheiden 
sich heute immer häufiger gegen eine früher übliche Bestattung, bei der 
sie auf einem Friedhof Erde ins Grab werfen sollten. Statt einer Trauerfeier 
gibt es spezielle Feste, um Verstorbenen zu gedenken. Menschen lassen 
sich vielfach direkt in der freien Natur beisetzen. Hinterbliebene möchten 
immer seltener Trauerkarten mit betenden Händen als Motiv schicken. Sie 
entscheiden sich für individuelle Motive. Bilder, Geschichten und persönliche 
Dinge treten in den Vordergrund.

Ohrringe und Ringe mit Fingerabdruck

Eine dezent-dekorative Möglichkeit, sich auf allen Wegen an einen ge-
liebten Verstorbenen zu erinnern, sind besondere Schmuckstücke. Solcher 
Trauerschmuck wird etwa vom Familienunternehmen Pur Solutions (nano-
erinnerungsschmuck.de) in Nettetal am Niederrhein hergestellt: Aus Edel-
stahl, teils mit Gold- und Silberakzenten, entstehen Anhänger, Ringe oder 
Armschmuck. Haare, Blüten oder ein Flöckchen Asche des Verstorbenen 
sind darin in einer unsichtbaren Kammer eingeschlossen. Ausgefallene Er-
innerungs-Schmuckstücke sind auch kleine Anhänger, auf denen sich der 
mit einem Laser aufgetragene Fingerabdruck des Verstorbenen befindet. Sie 
können um den Hals oder als Ohrring getragen werden. Eva Deppe von 
Pur Solutions vergleicht den Fingerabdruck mit der Unterschrift des Ver-

storbenen: "Er ist wie ein Markenzeichen, das auf dem Schmuckstück bleibt, 
Halt geben und Trost spenden kann." Die Fingerabdrücke für den Schmuck 
können beispielsweise mit einem Stempelkissen abgenommen und per Post 
übermittelt werden.

In diese schmückende Kapsel können Blüten, ein Ascheflöckchen oder eine 
Haarlocke des Verstorbenen eingeschlossen werden.

Foto: DJD/www.nanogermany.de/Carlos Albuquerque
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Das einzig 
Wichtige im 

Leben sind die 
Spuren der 

Liebe,  
die wir 

hinterlassen, 
wenn wir 
weggehen.

Albert Schweitzer
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Beispiel Doppelzimmer Standard

Ihr Hotel im Erholungsort Neustadt 
liegt direkt am Rennsteig. Es bietet 
Ihnen ein Panoramarestaurant, eine 
Terrasse, Bar, Liegewiese, Aufzug, 
ein Hallenbad und eine Sauna.
Für Sie inklusive: 
 2 / 3 / 5 / 7 Übernachtungen
Verpflegung: Halbpension Plus
 Wellnessbereich mit Hallenbad 

und SaunaWLAN
Informationen über die Region
Hotelparkplatz (nach Verfügbarkeit)

TERMINE & PREISE
in € / Person im DZ Standard

Saison Anreise täglich
Nächte 2 3 5 7

01.12. - 14.12.23 99 149 239 319

01.11. - 30.11.23 119 169 279 349

24.07. - 31.10.23 – 189 309 399

Einzelzimmerzuschlag: 30 €/Nacht  
Kurtaxe: ca. 2 € pro Person/Nacht

Ihr Hotel liegt am Fichtelberg und 
begrüßt Sie mit Restaurant, Lounge, 
Spielplatz, E-Bike-Verleih, Aufzug und 
einem Wellnessbereich mit Sauna-
haus, Erlebnisduschen u. v. m.

Für Sie inklusive: 
 3 / 5 / 7 Übernachtungen
Verpflegung: Halbpension
1 Flasche Wasser pro Zimmer
1 x Kaffee- und Kuchenbuffet
 Nutzung des Wellnessbereichs
 WLAN10 € Wellnessgutschein 

pro Vollzahler

TERMINE & PREISE
in € / Person im DZ

Saison Anreise täglich
Nächte 3 5 7

03.09. - 28.09.23,  
05.11. - 23.11.23 139 229 279

24.07. - 02.09.23,  
29.09. - 04.11.23 159 259 329

24.11. - 15.12.23 189 289 369

Einzelzimmerzuschlag: 20 €/Nacht  
Kurtaxe: ca. 2,10 € pro Person/Nacht

Ihr Hotel liegt ca. 5 km vom Stadt-
zentrum entfernt. Es bietet Restaurant,
Bar, Café, Club-Lounge, Biergarten, 
Wintergarten sowie Wellnessbereich 
mit Hallenbad und Finnischer Sauna.

Für Sie inklusive: 
3 / 4 Übernachtungen
Verpflegung: Halbpension
 1 x Gutschein für den Eintritt in 

die Autostadt Wolfsburg oder das 
Phaeno Wolfsburg oder ins 
Mühlenmuseum Gifhorn inkl. 
Kaffee und Kuchen im Backhaus 
(Mühlenmuseum saisonal geöffnet)

Nutzung des Hallenbads
WLAN
Hotelparkplatz (nach Verfügbarkeit)

TERMINE & PREISE
in € / Person im DZ Klassik

Saison Anreise täglich
Nächte 3 4

25.10. - 13.12.23 169 219

24.07. - 24.10.23 189 249

Preise ggf. zzgl. Feiertagszuschlag  
Einzelzimmerzuschlag: 20 €/Nacht

Ihr Hotel liegt im idyllischen Grün 
und bietet Restaurant, Terrasse, Spiel-
platz, Aufzug und Liegewiese sowie 
ein Hallenbad, Sauna, Beautycenter 
und Ruheräume zum Entspannen.

Für Sie inklusive: 
7 Übernachtungen
Verpflegung: All Inclusive Light
 Wellnessbereich mit Hallenbad 

und Sauna
 20 % Ermäßigung auf Wellness-

anwendungen pro Vollzahler (mit 
Voranmeldung)

WLAN
Informationen über die Region
Hotelparkplatz (nach Verfügbarkeit)

TERMINE & PREISE
in € / Person im DZ

Saison Anreise SO
Nächte 7

26.11. - 10.12.23 209

08.10. - 25.11.23 259

24.07. - 27.08.23 299

Einzelzimmerzuschlag: 12 €/Nacht  
Kurtaxe: ca. 1,50 € pro Person/Nacht

Last-Minute-Special:
Upgrade auf All Inclusive im Zeitraum 
24.07. - 24.08.23 (letzte Anreise) bei Buchung 
bis 31.07.23

Thüringer Wald 
Hotel Kammweg in Neustadt am Rennsteig

Bayerischer Wald 
Landhotel Margeritenhof in Drachselsried

Erzgebirge 
Hotel Alpina Lodge Oberwiesenthal

Südtor zur Lüneburger Heide 
Morada Hotel Isetal in Gifhorn

Reise-Code: mois

4 Tage inkl. Halbpension

schon ab 5169,p. P.–

Reise-Code: kane

3 Tage inkl. Halbpension Plus

schon ab 599,p. P.–

Reise-Code: beob

4 Tage inkl. Halbpension

schon ab 5139,p. P.–

Reise-Code: madr

8 Tage inkl. All Inclusive Light

schon ab 5209,p. P.–

Beispiel Doppelzimmer

Thüringer Wald, Rennsteig

Beispiel Doppelzimmer

Gifhorn

Lüneburger Heider

Weitere Angebote fi nden Sie auf reisenaktuell.com
oder einfach den QR-Code scannen und buchen!

Weitere Termine und Informationen bzgl. Zuschlägen, zusätzlichen Zimmerkategorien, 
Inklusivleistungen, Kinderermäßigungen, Mitnahme von Hunden usw. fi nden Sie 
auf reisenaktuell.com. Mit Erhalt der Reisebestätigung wird eine Anzahlung in Höhe 
von 20 % des Reisepreises fällig. Die Restzahlung ist 30 Tage vor Abreise zu tätigen.
Veranstalter: Reisen Aktuell GmbH, In den Weniken 1, 56070 Koblenz

Beratung & Buchung

0261 - 29 35 19 73 und in Ihrem Reisebüro

Mo. – Fr. 8 – 19 Uhr; Sa., So. u. Feiertage 10 – 19 Uhr

Bequem online 
buchen auf
reisenaktuell.com
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Tagespflege
Öffnungszeiten: Montag - Freitag von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr

Fliederweg 6, OT Förtha, 99834 Gerstungen

Telefon: 036925/279025Telefon: 036925/279025
Sichern Sie sich jetzt einen kostenlosen Schnuppertag!

Über uns
Unsere Einrichtung ist auf die Bedürfnisse älterer und/oder kranker Menschen zugeschnitten. 

Dabei fühlen wir uns den Prinzipien der Menschlichkeit und Toleranz verpflichtet.  
Wir wollen für unsere Gäste ein „Zuhause“ sein, in dem sie tagsüber leben und wohnen.

In unseren Handlungen bemühen wir uns um die Stabilisierung  
und die Verbesserung Ihres Befindens und wir setzen unsere gemeinsame Kraft  

in die Steigerung Ihrer Lebensqualität.

Unsere Leistungen: Pflege und Betreuung
Von einfachen Hilfestellungen im Alltag bis zur umfassenden Pflege. Das Angebot  

richtet sich nach den individuellen Bedürfnissen unserer Tagesgäste.

Vereinbaren Sie noch heute einen kostenlosen Schnuppertag und lernen Sie  
unsere Einrichtung kennen. Ebenso bieten wir zur Entlastung  

von pflegenden Angehörigen, Verhinderungspflege an.

Für Ihre Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Tag für Tag 
in guten Händen In Eisenach

und Umgebung

Der ambulante
Pflegedienst der Johanniter.

Wir als Johanniter möchten, dass Sie und Ihre Angehö-
rigen sich rundum und gut versorgt fühlen.

Wir unterstützen Sie bestmöglich mit den Leistun-
gen, die Ihnen durch Ihren Pflegegrad zur Verfügung 
stehen. Auch ohne Pflegegrad finden wir gemeinsam 
Möglichkeiten Ihnen den Alltag zu erleichtern.

In einem persönlichen Gespräch klären wir gerne alle 
Fragen und sind Ihr zuverlässiger Ansprechpartner in 
allen Belangen rund um die Pflege.

Sie erreichen uns unter:
03691 888 49 21
pflegedienst.eisenach@johanniter.de

Tagespflege und Verhinderungspflege, ab sofort Mobile Pflege  
in Kooperation mit den Johannitern Eisenach

Büttner Bedachungen 
Dachdeckerfachbetrieb Kevin Ißleib 
Inh. Bettina Büttner

• Bedachungen aller Art
• Bauklempnerarbeiten 
• Fassadenverkleidung 
• Dachstühle - Carports 
• Schornsteinsanierung 
• Solaranlagen 
• Photovoltaikanlagen

Friedensteinstraße 79 · 99834 Gerstungen-Oberellen
Tel.: 036925/60006 · Fax: 91903 · Mobil: 0171/4704633

Internet: www.buettner-bedachungen.de
E-Mail: info@buettner-bedachungen.de

Ralf Schambach

Weinbergstraße 19
99834 Gerstungen
Mobil: 0172 - 9767181
E-Mail: ralfschambach915@gmail.com

- Dacheindeckungen aller Art
- Gerüstbau
- Spenglerarbeiten
- Schornsteinsanierung
- Fassadenverkleidung
- Zimmerei/Holzbau
- Abrissarbeiten
- Altbausanierung
-  Putz- und  

Pflasterarbeiten

Ob Dach oder Wand

 alles aus einer Hand

Dach, Fassaden & Holzbau
Hausmeister-Service

Wir kaufen Ihr 
Wohnmobil & Wohnwagen!

0800-1860000 (kostenlos) 
www.ankaufwohnmobile.de

  

Arbeit + Recht  Daniela Morbach
FA Arbeitsrecht, zertifizierte Beraterin 

für Kündigungsschutz VDA e.V.

06621 797980 
www.kreissl-morbach.de

Feld und Wald,
auch verpachtet, 
zu gutem Preis, 

zu kaufen gesucht. 

Hilmar Ellenberger
37293 Herleshausen

Telefon
0 56 54 92 33 30

GESCHÄFTSANZEIGEN ONLINE BUCHEN: REGISTRIEREN SIE SICH JETZT UNTER „MEIN WITTICH“ BEI WWW.WITTICH.DE

Wir kaufen 
Wohnmobile + 
Wohnwagen 

03944-36160 
www.wm-aw.de Fa

Testament- 
Erbrecht-Beratung

Gabi Viehmann - Fachanwältin
für Erbrecht und Familienrecht

Telefon 06621 797980
www.kreissl-morbach.de


